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1 Zusammenfassung 

 Ausgehend von der baulichen Entwicklung der letzten Jahre und einem sich ab-
zeichnenden Bedarf an zusätzlichen Bauflächen schreibt der Gemeindeverwal-
tungsverband Laichinger Alb seine Flächennutzungsplanung fort. Unterteilt wird 
dabei in zwei parallel laufende Verfahren: die Ausweisung neuer gewerblicher 
Bauflächen in Form einer «6. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2030 – 
Teilfortschreibung Gewerbe» und die Ausweisung, Umwandlung und Berichtigung 
von allen anderen Flächen, die zur Bebauung vorgesehen sind in einer «1. – 14. 
Änderung der 5. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2030». 

 Die «6. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2030 – Teilfortschreibung Ge-
werbe» umfasst sieben Neuausweisungen gewerblicher Bauflächen. Hinzu kom-
men die damit verbundenen Rücknahmen äquivalenter Flächen. 

 Untersucht und bewertet werden im nachfolgenden Umweltbericht die Flächen 
unter baurechtlichen Aspekten entsprechend §§ 1 und 1a BauGB und unter natur-
schutzrechtlichen Aspekten entsprechend §§ 21-33 und § 44 BNatSchG auf zu 
erwartenden Umweltauswirkungen. Gleichzeitig werden die erforderlichen Kom-
pensationsmaßnahmen aufgezeigt, die im nachgelagerten Verfahren zu berück-
sichtigen sind. Die Bearbeitung erfolgt getrennt für die einzelnen Schutzgüter. 

 Die Rückführungen von vier Flächen, die zu einer gewerblichen Bebauung vorge-
sehen sind, in landwirtschaftlichen Flächen bzw. die Rückführungen von einer 
Fläche in eine Grünfläche, wird im Umweltbericht nicht überprüft. 

 Bei allen untersuchten Flächen stehen einer Realisierung keine grundsätzli-
chen Bedenken entgegen. Im Einzelnen kann der Eingriff in die jeweiligen 
Schutzgüter wie folgt zusammen gefasst werden: 

Mensch Das Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch Verkehrs- 
oder Lärmbelastungen, durch Schadstoffausstoß, durch Strahlung, durch Fein-
stäube oder durch intensive nächtliche Beleuchtung wird bei gewerblichen Bauflä-
chen in der Regel in einer geringen bis mittleren Größenordnung gesehen. 
Lediglich beim Standort L-G1 Reute in Laichingen wird die Erheblichkeit höher 
eingeschätzt, da mit der Realisierung voraussichtlich höhere Immissionen und 
stärkerer Verkehr verbunden sind. 

Tiere, Pflanzen,  
Lebensgemein-
schaften  

Die Eingriffe in das Schutzgut Tiere, Pflanzen, und Lebensgemeinschaften kön-
nen mit einer Gefährdung und Beeinträchtigung von Arten und von unterschiedli-
chen Lebensräumen und Strukturen verbunden sein. Die Erheblichkeit ist umso 
größer, je vielfältiger diese Lebensräume sind. Beim Verlust artenarmer Ackerflä-
chen liegt sie in der Regel im mittleren Bereich, Beispiele sind die Bereiche L-G1 
Reute in Laichingen und N-G1 Oppinger Grund III in Nellingen. Bei der Beeint-
rächtigung von Grünland und Wiesenflächen wird von mittleren bis hohen Beeint-
rächtigungen ausgegangen, wie bei den Standorten H-G1 Auf dem Wörth X und 
H-G2 Bei dem Kreuz in Heroldstatt sowie M-G1 Breite III in Merklingen. Beim Ver-
lust von Gehölzstrukturen, Wildhecken und Biotopflächen ist der Eingriff hoch. 
Hierzu kommt es voraussichtlich an den Standorten M-G2 Nord-Ost in Merklingen 
und W-G1 Ob dem Ried in Westerheim, bei denen die Rodung randlichen Gehölz-
flächen notwendig werden kann.  

Artenschutz Bei allen Eingriffen in mögliche Lebensräume geschützter Arten ist grundsätzlich 
eine artenschutzrechtliche Überprüfung im Rahmen des Bebauungsplans erfor-
derlich. Beim Verlust großer Ackerflächen können einzelne Reviere von Feldler-
chen betroffen sein, bei der Rodung von Gehölzen Lebensräume geschützter 
Vogel- und Fledermausarten. Auf einem Teil der betroffenen Ackerflächen kann 
möglicherweise noch die Dicke Trespe (Bromus grossus) vorkommen. 
Der Standort «Westerheim W G1 Ob dem Ried» ist nur etwa 20 m vom FFH-
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Gebiet «Gebiete zwischen Laichingen und Donnstetten» entfernt. Für diesen Bereich 
wurde ist eine Natura 200-Vorprüfung durchgeführt (Scheck 2017), nach der ledig-
lich eine geringfügige Beeinträchtigung des Jagdlebensraums des Großen Maus-
ohrs möglich ist, insgesamt jedoch keine erheblichen Auswirkungen auf Fleder-
mäuse gesehen werden. 

Boden Detaillierte flurstücksbezogene Daten zur Bewertung der betroffenen Böden ste-
hen im Bereich des Gemeindeverwaltungsverbands Laichinger Alb nicht zur Ver-
fügung. Daher wurde auf die bodenkundlichen Einheiten des Landesamts für Geo-
logie, Rohstoffen und Bergbau und die entsprechenden Informationsblätter zurück 
gegriffen, in denen die jeweiligen Bodenfunktionen entsprechend Heft 23 der 
LUBW aufgeführt sind. Die Bewertung der Erheblichkeit in den nachfolgenden 
Tabellen richtet sich nach den jeweiligen Bedeutungen. 

Agrarstrukturelle 
Belange 

Bei einem umfangreichen Verlust von Vorrangfluren der Stufe I muss von einer 
hohen bis sehr hohen Erheblichkeit ausgegangen werden. Dies erfolgt in Laichin-
gen im Bereich L-G1 Reute mit 14,9 ha und in Merklingen im Bereich M-G1 Breite 
III mit 0,6 ha und im nördlichen Teil der Fläche M-G2 Nord-Ost mit etwa 0,8 ha. 
Auch ein Zugriff auf Vorrangfluren der Stufe II hat Auswirkungen auf die Struktu-
ren, die Zusammensetzung und die Zukunftsfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe und wird als mittel bis hoch bewertet. In Heroldstatt gehen im Bereich  
H-G1 Auf dem Wörth X 5,1 ha und im Bereich H-G2 Bei dem Kreuz 1,3 ha verlo-
ren. In Merklingen werden im südlichen Teil der Fläche M-G2 Nord-Ost 2,3 ha und 
in Nellingen im Bereich N-G1 Oppinger Grund III 2,5 ha als Bauflächen ausgewie-
sen. Lediglich in Westerheim wird im Bereich W-G1 Ob dem Ried nur auf 1,6 ha 
landwirtschaftliche Grenzflur zurück gegriffen. 

 In Heroldstatt kann dieser Entzug von 6,4 ha Vorrangfluren der Stufe II nicht über 
eine Rückführung gewerblicher Bauflächen in die Landwirtschaft minimiert wer-
den. In Laichingen steht dem Entzug von 14,9 ha Vorrangflur der Stufe I eine 
Rückführung von 3,0 ha Vorrangflur der Stufe I gegenüber. In Merklingen steht 
dem Entzug 1,4 ha Vorrangflur der Stufe I und 2,3 ha der Stufe II eine Rückfüh-
rung von 0,7 ha Vorrangflur der Stufe I und 2,0 ha der Stufe II gegenüber. In Nel-
lingen wird 2,5 ha Vorrangflur der Stufe II entzogen und 0,9 ha Vorrangflur der 
Stufe I zurückgeführt. In Westerheim kann dem Zugriff auf 1,6 ha landwirtschaftli-
che Grenzflur die Rückführung von 1,5 ha landwirtschaftlicher Grenzflur gegenü-
ber gestellt werden. 

 Zur Minimierung des Eingriffs muss der abzutragende Oberboden der einzelnen 
Plangebiete auf geeignete, landwirtschaftlich genutzte Flurstücke im Bereich der 
jeweiligen Gemeinden oder des Gemeindeverwaltungsverbands verbracht wer-
den, um dort die landwirtschaftliche Ertragsfähigkeit zu verbessern. Ein Auftrag 
auf nicht verbesserbare Böden und auf Untergrenzfluren ist dabei nicht möglich. 

Grund- und 
Oberflächenwasser 

Alle untersuchten Flächen befinden sich innerhalb der Zonen III und IIIA unter-
schiedlicher Wasserschutzgebiete. Die Erheblichkeit liegt daher in der Regel in 
einem mittleren bis hohen Bereich.  

Klima Ein erheblicher Eingriff in Luftaustauschprozesse und die Regenerationsfähigkeit 
der Luft, besonders in dicht bebauten Siedlungsräumen, ist an keinem der Stan-
dorte zu erwarten. Die Eingriffsintensität liegt meist in einem geringen bis mittleren 
Bereich. Als gering eingestuft wird der Eingriff nur bei Standorten mit sehr hoher 
Vorbelastung durch angrenzende Nutzungen wie M-G1 Breite III und M-G2 Nord-
Ost in Merklingen. 

Erholung und Land-
schaftsbild 

Gewerbliche Bauflächen sind in aufgrund ihres Umfangs, ihrer Strukturen und 
ihrer Nutzung der Regel mit einer mittleren bis hohen Beeinträchtigung verbun-
den. Geringere Auswirkungen sind zu erwarten bei bereits vorhandenen, sehr 
hoher Vorbelastung wie bei den Standorten M-G1 Breite III und M-G2 Nord-Ost in 
Merklingen. Höhere Eingriffsintensitäten entstehen an Standorten mit weiten 
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Sichtbeziehungen oder großem Flächenumfang wie dem Bereich Reute in Lai-
chingen. 

Kultur-  
und Sachgüter 

Der Eingriff in Kulturgüter ist gering, sofern keine denkmalgeschützten Bereiche, 
Kulturdenkmäler oder Bodendenkmäler betroffen sind. Ein Eingriff mittlerer Inten-
sität ist beim Verdacht auf historische Zeugnisse wie beim Standort N-G1 Oppin-
ger Grund III in Nellingen zu befürchten. Die Bewertung des Eingriffs in Sachgüter 
in Form landwirtschaftlicher Nutzflächen erfolgt beim Schutzgut Boden.  
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2 Einleitung 

2.1 Inhalt und Ziele der 6. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 

 Mit der 6. Fortschreibung des Flächennutzungsplans – Teilfortschreibung Gewer-
be möchte der Gemeindeverwaltungsverband Laichinger Alb dem sich abzeich-
nenden kurz- bis mittelfristigen Bedarf an gewerblichen Bauflächen begegnen. 
Vorgesehen sind dabei jedoch keine reinen Neuausweisungen, sondern Flächen-
tausch oder Flächenverschiebungen und damit verbundene Rücknahmen beste-
hender Bauflächen und Rücküberführung in Flächen für die Landwirtschaft. 

2.2 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen 

Natura 2000 Die Staaten der Europäischen Union verfolgen mit dem Schutzkonzept Natura 
2000 die Erhaltung der biologischen Vielfalt und den Aufbau eines zusammen-
hängenden Netzes europäischer Schutzgebiete. Es basiert auf der Ausweisung 
von Schutzgebieten und gleichzeitig auf dem Schutz von wildlebenden Arten mit 
gesamteuropäischer Bedeutung. Falls Planungen, Projekten und Eingriffe inner-
halb oder außerhalb eines Natura 2000-Gebiets die Erhaltungsziele erheblich 
beeinträchtigen können, ist eine Verträglichkeitsprüfung vorzunehmen und es 
müssen die Eingriffe gegebenenfalls beschränkt oder unterlassen bzw. die Verlus-
te ausgeglichen oder kompensiert werden. 

Bundesnaturschutz-
gesetz 

Auch im Bundesnaturschutzgesetz ist in Kapitel 3 die Verpflichtung verankert, 
vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft zu unterlassen und unvermeidbare 
Eingriffe durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Das Kapitel 
4 sieht verschiedene Kategorien geschützter Gebiete sowie den Schutz bestimm-
ter Einzelobjekte vor, und in Kapitel 5 aufgeführt sind zahlreiche Regelungen zum 
Artenschutz. 

Landesnaturschutz-
gesetz 

Im Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege 
der Landschaft werden diese Vorgaben konkretisiert. Hier wird im Teil 4 auf die 
unterschiedlichen Schutzflächen und den Schutz wild lebender Tier und Pflanzen-
arten eingegangen. 

Biotopverbund Nach § 20 (1) BNatSchG soll das Netz verbundener Biotope mindestens 10% der 
Fläche eines jeden Bundeslandes umfassen, wobei auch bestehende Natur-
schutzgebiete und Naturdenkmale Teile dieses Netzes bilden. Die Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg lies 2014 eine Pla-
nungsgrundlage erarbeiten, in der unterschieden wird in Kernflächen, Kernräume 
mit Distanzen von 200 m um die Kernflächen sowie Suchräume für den Biotop-
verbund mit Distanzen von 500 m und 1000 m zwischen den Kernflächen. Hinzu 
kommen Übergeordnete Verbundachsen für das Offenland. Entsprechend der 
Arbeitshilfe der LUBW (2014a) stellt diese Planungsgrundlage für die kommunale 
Bauleitplanung «… einen Anhaltspunkt dafür dar, welche Bereiche bei der Aus-
weisung (von Ersatzmaßnahmen) ... besonders berücksichtigt werden sollen» und 
«… Kernflächen und Kernräume stellen das Grundgerüst … dar. Geeignete Flä-
chen und Maßnahmen können in der Suchraumkulisse identifiziert werden» bzw. 
«Im Fall von Eingriffen, die keine Kernflächen direkt betreffen, jedoch innerhalb 
von Kern-/Suchräumen stattfinden, sind die Minderungen der Biotopverbundfunk-
tion … zwischen den Kernflächen zu berücksichtigen». (LUBW 2014b) 

 Lediglich im Bereich Nellingen N-G1 Oppinger Grund III wird in einen 1.000 m –
Suchraum im Biotopverbund mittlerer Standorte eingegriffen. 

Regionalplan Ziel des Regionalplans ist neben der Ausweisung künftiger Infrastruktureinrichtun-
gen und Siedlungsflächen vor allem die Sicherung von Gebieten mit besonderer 
Bedeutung für die einzelnen Schutzgüter und die Vermeidung von erheblichen 
Beeinträchtigungen. Als Mittel dazu dient die Abgrenzung von Vorranggebieten im 
Rahmen der Regionalen Freiraumstruktur. 
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2.3 Prüfmethoden 

 Die Umweltprüfung beinhaltet einen fachlichen Abgleich mit den Aussagen und 
Vorgaben übergeordneter Planungsträger. Insbesondere werden die Abgrenzun-
gen und Restriktionen aller betroffener und unmittelbar benachbarter Schutzflä-
chen wie Natura-2000-Gebiete, Naturschutz-, und Landschaftsschutzgebiete, 
Naturdenkmale, Biotope nach NatSchG und LWaldG, FFH-Mähwiesen und Wald-
schutzgebiete herangezogen. Hinzu kommt ein Abgleich mit Geotopen und Moor-
flächen, mit Überschwemmungs-, Quellschutz- und Wasserschutzgebieten sowie 
eine Überlagerung mit Landschaftlichen Vorbehaltsgebieten des Regionalver-
bands Donau-Iller. Daraufhin erfolgt die Gegenüberstellung mit den bisherigen 
Planungen und Zielen des Gemeindeverwaltungsverbands sowie der einzelnen 
Kommunen selbst. 

 In einen zweiten Schritt werden die vorgesehenen Änderungs- und Neuauswei-
sungsflächen vor Ort auf die Übereinstimmung mit den vorliegenden Unterlagen 
hin überprüft und die Art der realen Nutzung der jeweiligen Flächen bzw. Teilflä-
chen ermittelt sowie Vorbelastungen und mögliche Nutzungskonflikte abgeschätzt. 

 Der dritte Schritt umfasst die Beschreibung und Bewertung des Bestands sowie 
der möglichen Konflikte, Umweltauswirkungen und Folgen der Planung und eine 
Bewertung der Erheblichkeit des Eingriffs. Diesem Eingriff werden rechtlich und 
fachlich erforderliche Kompensationsmaßnahmen zugeordnet und abschließende 
erfolgt eine Gesamtbewertung. 
 

2.4 Schwierigkeiten bei der Informationszusammenstellung 

Planunterlagen Als Plangrundlage wurden die Katasterdaten des Landesvermessungsamts Ba-
den-Württemberg von 2015 verwendet. Diese Daten sind jedoch nicht flächende-
ckend tagesaktuell. Insbesondere die bereits erfolgte Erschließung und Umlegung 
im Industriegebiet Ost unmittelbar neben dem Standort L-G1 Reute in Laichingen 
und die Bebauung des Flurstück 4345/1 westlich des Standorts N-G1 Oppinger 
Grund III in Nellingen ist in diesen Unterlagen nicht erkennbar. Die gesamte Neu-
vermessung nördlich des Siedlungsbereichs in Merklingen mit dem Verlauf der  
L 1230, der Nordostumfahrung und mehrerer Knotenpunkte liegt ebenfalls nicht in 
aktueller Form vor.  

Untersuchungen 
zum Artenschutz 

Zum Artenschutz liegen für den gesamten Bereich des Gemeindeverwaltungsver-
bands Laichinger Alb keine detaillierten flächendeckenden, artenschutzrechtlichen 
Untersuchungen vor. Daher wurde bei den nachfolgenden Aussagen auf den all-
gemeinen naturschutzfachlichen Kenntnisstand zum Vorkommen geschützter 
Arten in unterschiedlichen Lebensräumen sowie auf die Daten zu Verbreitungsge-
bieten der Dicken Trespe (Bromus grossus) zurückgegriffen. 
 

2.5 Standortalternativen und Auswahlgründe 

 Bedingt durch die Bevölkerungs- und Gewerbeentwicklung der letzten Jahre ha-
ben sich die noch vorhandenen Reserveflächen für den künftigen Bedarf zum 
einen stark reduziert, zum anderen ist oftmals ein Grunderwerb nicht möglich. 
Dies macht eine entsprechende Nachsteuerung unumgänglich. Die Gemeinden 
Heroldstatt, Merklingen, Nellingen und Westerheim sehen Erweiterungsmöglich-
keiten für ortsansässige Firmen von insgesamt 11,8 ha Umfang im direkten An-
schluss an ihre bestehenden Gewerbeflächen. Dem stehen jedoch Rücknahmen 
von 5,1 ha an anderer Stelle gegenüber. 

 In ihrer Funktion als Mittelzentrum sieht sich die Stadt Laichingen verpflichtet, zur 
Sicherung der damit verbundenen Aufgaben auch Ansiedlungsmöglichkeiten für 
überregional tätige Unternehmen anzubieten. Da innerhalb der vorhandene In-
dustrie- und Gewerbeflächen nur noch wenig Spielraum verbleibt, wurde ein 
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Strukturkonzept zur Klärung sowohl langfristiger Möglichkeiten und Chancen als 
auch der damit verbundenen Einschränkungen und Risiken beauftragt. 
In einem ersten Schritt hat sich dabei der Bereich Reute als am besten geeignet 
herausgestellt. Ausschlaggebend waren die Verkehrsanbindung, die Topographie, 
das gewerblich genutzte Umfeld und die bereits im Flächennutzungsplan zuge-
wiesenen Nutzung des überwiegenden Teils als Sonderbaufläche für Photovoltaik  
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3 Heroldstatt H-G1 Auf dem Wörth X 

3.1 Lage 

 
Abb. 01   M 1:5.000 Lageplan mit Luftbild 

 
Abb. 02 Standortfoto November 2015, Blick von Nordwesten 
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Beschreibung Ein Bebauungsplanverfahren wurde bereits eingeleitet, eine artenschutz-
rechtliche Potenzialabschätzung liegt vor. 
Der Geltungsbereich am nördlichen Ortsrand von Heroldstatt bildet eine Erweite-
rung der bestehenden Gewerbeflächen nach Norden. Genutzt wird diese nahezu 
ebene Fläche derzeit als Ackerland und Wirtschaftwiese. 
 

3.2 Übergeordnete Planungen 

 
Abb. 03   M 1:5.000 Geschützte Biotope (grüne Umfahrung), Landschaftsschutzgebiete (grün), Grünf-

lächen (hellgrün), Gewerbeflächen FNP (grau), Waldflächen (Punktschraffur) 
 

Landschafts- 
schutzgebiet 
im Umfeld 

Etwa 60 m nördlich des Geltungsbereichs verläuft durch den gesamten Talraum 
das Landschaftsschutzgebiet «Heroldstatt». Schutzzweck ist die Sicherung der 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit dieser Landschaft und die Erhaltung lokal und 
regional bedeutsamer Erholungsräume. 

FFH-Gebiet 
im Umfeld 

Teile dieses Landschaftsschutzgebiets in etwa 500 m Entfernung im Osten sind 
als FFH-Gebiet «Tiefental und Schmiechtal» unter Schutz gestellt.  

Biotope 
im Umfeld 

An der Hangschulter des Trockentals erstrecken sich mehrere Teilflächen, die 
nach § 32 NatSchG BW als Biotop 1 7524 425 1490 «Hecken und Feldgehölz im 
Gewann Ortbuch nördlich Sontheim» bzw. als Biotop 1 7524 425 1489 «Magerra-
sen und Steinriegel im Gewann Ortbuch nördlich Sontheim» unter Schutz gestellt 
sind.  

Leitungstrassen Über den östlichen Teil des Geltungsbereichs hinweg verläuft eine 20 KV-
Freileitung. 

Regionalplan Die geplante Gewerbefläche H-G1 Auf dem Wörth X liegt außerhalb von land-
schaftlichen Vorbehaltsgebieten des Regionalplanverbands Donau-Iller. 

Flächen- 
nutzungsplan 

In der 5. Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungs-
verbands ist ein Teil des Geltungsbereichs als Fläche für die Landwirtschaft dar-
gestellt. 
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3.3 Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange 
3.3.1 Schutzgut Mensch 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

5,1 ha landwirt-
schaftlich genutzte 
Flächen; 
 
Vorbelastung durch 
Gewerbeflächen im 
direkten Umfeld; 
 
im Südosten angren-
zend Pferdehaltung 
mit Emissionen in 
Form von Gerüchen, 
Stäuben, Lärm und 
Insektenflug. 
 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch 
Lärm-, Schadstoff- und Staubimmissio-
nen, Flächenentzug für die Landwirt-
schaft; 
 
anlagenbedingte visuelle Störungen 
durch großtechnische Bauwerke; 
 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
durch Zunahme von Produktion und 
Verkehr. 

gering 
bis 
mittel 

Festlegung maximal zulässiger 
Immissionswerte; 
 
Hinweis auf Emissionen aus 
benachbarter Nutzung; 
 
kein Ausgleich für landwirt-
schaftliche Flächenverluste 
möglich. 
 
 
 
 
Der Eingriff kann auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. 

 
 
3.3.2 

 
 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und Lebensgemeinschaften 

 
Abb. 04     M 1:2.500 Ackerflächen (hellbraun), Wiesenflächen (hellgrün), Grünflächen (mittelgrün) 
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Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Etwa 80% Ackerflä-
chen und 20% Grün-
landnutzung; 
 
LSG «Heroldstatt» in 
etwa 60 m, FFH-
Gebiet «Tiefental und 
Schmiechtal» in etwa 
500 m Entfernung; 
 
keine Biotopverbund-
flächen 
 
Vorkommen von 
Feldlerchen; 
 
Bromus grossus – 
Verbreitungsgebiet, 
jedoch nutzungsbe-
dingt keine Vorkom-
men zu erwarten. 

Baubedingter Verlust von Fortpflan-
zungsstätten von Feldlerchen sowie 
Beeinträchtigung von Lebensräumen 
von Feldsperling,  Dorngrasmücke und 
Goldammer; 
 
anlagenbedingte Verdrängung einzel-
ner Tierarten in die angrenzende offene 
Landschaft möglich;  
 
betriebsbedingte Beeinträchtigung von 
Brut-, Nahrungs-, und Aufenthaltsgebie-
ten störungsempfindlicher Arten sowie 
optische und akustische Beunruhigung 
von Tieren möglich. 

mittel 
bis  
hoch 

Aufwertung angrenzender Le-
bensräume für Feldlerchen vor 
Eintreten der Beeinträchtigung; 
 
Erhalt unversiegelter Flächen im 
Umfeld der Lebensräume von 
Dorngrasmücke, Feldsperling 
und Goldammer; 
 
Ersatzpflanzungen als neue 
Lebensräume geschützter Vo-
gelarten; 
 
Ersatzmaßnahmen außerhalb 
des Geltungsbereichs. 
 
Der Eingriff in die Lebensräume 
kann über artenschutzrechtli-
che Maßnahmen und Ersatz-
maßnahmen vollständig aus-
geglichen werden. 

 
3.3.3 

 
Schutzgut Boden 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Bodenkundliche Ein-
heit q15 mit mittlerer 
Bedeutung für die 
Landwirtschaft und 
für die Rückhaltung 
von Niederschlags-
wasser, mittlere bis 
hohe Bedeutung als 
Filter und Puffer für 
Schadstoffe;  
 
landwirtschaftliche 
Vorrangflur Stufe II; 
 
Vorbelastung durch 
den Einsatz von  
Agrochemikalien. 

Baubedingter Verlust der Bodenfunktio-
nen beim Herstellen von Erschlie-
ßungsstraßen und von Infrastrukturein-
richtungen sowie bei der Anlage von 
gewerblich genutzten Gebäuden und 
Flächen; 
 
Reduzierung der Vorrangflur Stufe II im 
Bereich der Gemeinde Heroldstatt um 
5,1 ha;  
 
anlagenbedingte dauerhafte Versiege-
lung, Vorhaltung von Stellplätzen und 
Lagerflächen; 
 
betriebsbedingte Auswirkungen können 
durch Schadstoffbelastungen bei Unfäl-
len oder beim unsachgemäßen Um-
gang mit Fahrzeugen und Materialien 
verursacht werden. 
 

mittel 
bis 
hoch 

strikte Beachtung aller Vorschrif-
ten zum sorgfältigen Umgang mit 
Boden; 
 
scharfe Trennung von Oberboden 
und Rohboden bei allen Erdarbei-
ten; 
 
Verwertung des abzutragenden 
Oberbodens zu Verbesserung der 
Bodenfunktionen landwirtschaft-
lich genutzter Flächen im Umfeld; 
 
Rückbau nicht benötigter Lager- 
und Arbeitsflächen. 
 
 
Der Eingriff in das Schutzgut 
Boden kann innerhalb des 
Geltungsbereichs nicht aus-
geglichen werden. 
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3.3.4 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Die geplante Gewer-
befläche H-G1 Auf 
dem Wörth X befindet 
sich vollständig in der 
Zone III und IIIA des 
Wasserschutzgebiets 
«Blaubeuren-Ger-
hausen»; 
 
dauerhafte Still- und 
Fließgewässer sind 
innerhalb der Fort-
schreibungsfläche 
nicht vorhanden;  
 
kleinräumige, tem-
poräre Oberflächen-
gewässer konnten 
ebenfalls nicht fest-
gestellt werden. 

Baubedingte Gefahr von Schadstoffein-
trägen ins Grundwasser bei unsach-
gemäßer Bauausführung; 
 
anlagenbedingter umfangreicher Ver-
lust von Versickerungsflächen; 
 
betriebsbedingte Gefahr von Einträgen 
ins Grundwasser bei unsachgemäßer 
Lagerung von Schadstoffen sowie un-
sachgemäßem Umgang mit Fahrzeu-
gen und Betriebsstoffen. 

mittel 
bis 
hoch 

Getrennte Ableitung und Versi-
ckerung des unbelasteten Nie-
derschlagswasser; 
 
Schaffung neuer Rückhalte- und 
Versickerungsmulden; 
 
Berücksichtigung der Schutzge-
bietsverordnungen WSG “Blau-
beuren-Gerhausen“; 
 
wasserdurchlässig ausgebildete 
Pkw-Stellplätze; 
 
Verbot der Erdwärmenutzung. 
 
Der Eingriff kann auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. Entspre-
chende Vorgaben wurden im 
Bebauungsplanverfahren be-
reits festgesetzt. 

 
 
3.3.5 

 
 
Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Kuppenlage zwischen 
Wald und Siedlungs- 
bzw. Gewerbeflä-
chen;  
 
hohe Bedeutung für 
den Klimaausgleich, 
und die Frischluftzu-
fuhr bzw. - regenera-
tion; 
 
überwiegend Wind 
aus südlicher bis 
west-nordwestlicher 
Richtung. 

Baubedingte Schadstoff- und Staubim-
missionen; Verlust klimarelevanter Kalt-
luftentstehungsbereiche;  
 
keine erheblichen anlagenbedingten 
Auswirkungen zu erwarten und 
 
keine erheblichen betriebsbedingten 
Auswirkungen bei Einhaltung der im-
missionsschutzrechtlichen Vorgaben zu 
erwarten. 

gering 
bis 
mittel 

Pflanzung von Wildgehölzhe-
cken zur Staubbindung, zur Luft-
regeneration und zur Sauers-
toffbildung sowie zur Bindung 
von Kohlendioxid; 
 
 
 
 
 
Der Eingriff kann durch ent-
sprechende immissions-
schutzrechtliche Vorgaben 
auf einen nicht erheblichen 
Umfang begrenzt werden. 
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3.3.6 Schutzgut Erholung und Landschaftsbild 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Das Umfeld ist ge-
prägt von umfangrei-
chen Gewerbeflächen 
und von großen, in-
tensiv bewirtschafte-
ten Acker- und Wie-
senflächen; 
 
exponierte Blickbe-
ziehung; 
 
Entfernung zum 
Landschaftsschutz-
gebiet «Heroldstatt» 
etwa 300 m; 
 
Feldweg 1023 von 
Heroldstatt nach Lai-
chingen als markierter 
Wanderweg des 
Schwäbischen Alb-
vereins; 
 
Weberstraße und 
Feldwege 997, 1023 
und 1024 als wichtige 
Verbindungen zum 
Landschaftsschutz-
gebiet. 

Baubedingte Reduzierung offener 
Räume und Störung landschaftlicher 
Zusammenhänge;  
 
anlagenbedingte Überprägung einer 
durch angrenzende Gewerbeflächen 
vorbelasteten Agrarlandschaft mit wei-
teren großvolumige Bauwerken mit 
hoher Fernwirkung, Störung von Blick-
beziehungen; 
 
betriebsbedingte Lärm- und Schadstoff-
immissionen sowie die Zunahme von 
Verkehr können in der angrenzenden 
Landschaft als störend wahrgenommen 
werden.  
 
 

mittel 
bis 
hoch 

Landschaftliche Einbindung am 
nördlichen und östlichen Rand 
mit Wildgehölzhecken; 
 
Verzicht auf dominante und ge-
schlossene, bauliche Zaunanla-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eingriff kann nur langfris-
tig durch entsprechende 
Randbepflanzungen auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. 

 
 
3.3.7 

 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Innerhalb und im Um-
feld der geplante Ge-
werbefläche sind kei-
ne Kulturdenkmäler 
nach § 2 DSchG be-
kannt; 
 
Sachgüter in Form 
von Freileitungen 
und landwirtschaftli-
chen Nutzflächen. 

Baubedingter Verlust von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen sowie mögli-
che Beeinträchtigung von landwirt-
schaftlichen Arbeitsabläufen. 

gering Hinweis auf Vorgaben des 
Denkmalschutzes; 
 
Erhalt oder Verlagerung der 
vorhandenen Leitungstrassen 
und der landwirtschaftlichen 
Wege; 
 
Kein Ausgleich für den Ver-
lust landwirtschaftlicher Nutz-
flächen möglich. 
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4 Heroldstatt H-G2 Bei dem Kreuz 

4.1 Lage 

 
Abb. 05   M 1:5.000 Lageplan mit Luftbild 

 
Abb. 06 Standortfoto November 2015, Blick von Nordwesten 
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Beschreibung Das leicht abfallende Plangebiet zwischen bestehenden Gewerbeflächen und der 
Laichinger Straße wird fast vollständig als Ackerland genutzt. Lediglich am östli-
chen Rand befindet sich ein Regenüberlaufbecken. Die Erschließung von der  
L 230 kann über die Laichinger Straße erfolgen. Kleinstrukturen wie Hecken, Bö-
schungen oder Wegeraine sind im direkten Umfeld nicht vorhanden. 
 

4.2 Übergeordnete Planungen 

 
Abb. 07   M 1:5.000 Geschützte Biotope (grüne Umfahrung), Landschaftsschutzgebiete (grün), Natur-

denkmale (violett) 
 

Landschafts- 
schutzgebiet 
im Umfeld 

Etwa 130 m westlich des Geltungsbereichs verläuft die Grenze des Landschafts-
schutzgebiets «Heroldstatt», das sich über den gesamten Nordwesten der Ge-
meinde erstreckt. Schutzzweck ist die Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit dieser Landschaft und die Erhaltung lokal und regional bedeutsamer Erho-
lungsräume. 

Biotope 
im Umfeld 

Innerhalb dieses Landschaftsschutzgebiets erstrecken sich mehrere Teilflächen, 
die nach § 32 NatSchG BW als Biotop 1 7523 425 1474 «Magerrasenrest im Ge-
wann Fuchsloch nordöstlich Ennabeuren» unter Schutz gestellt sind. Im Nordos-
ten, in etwa 270 m Entfernungen, befindet sich eine Teilfläche des Biotop 1 7524 
425 1490 «Hecken und Feldgehölz im Gewann Ortbuch nördlich Sontheim». 

Versorgungs- 
einrichtungen 

Auf dem Flurstück 729 im Osten des Plangebiets ist ein Regenrückhaltebecken 
angeordnet, das von Feldweg 999 angefahren werden kann. Nordwestlich dieses 
Feldwegs befindet sich außerhalb des Plangebiets auf dem Flurstück 998 eine 
Sickermulde. 

Regionalplan Die vorgeschlagene Gewerbefläche H-G2 Bei dem Kreuz liegt außerhalb von 
landschaftlichen Vorbehaltsgebieten des Regionalplanverbands Donau-Iller. 

Flächen- 
nutzungsplan 

In der 5. Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungs-
verbands der Geltungsbereichs als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
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4.3 Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange 
4.3.1 Schutzgut Mensch 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

1,3 ha landwirt-
schaftlich genutzte 
Flächen; 
 
0,1 ha Grünfläche 
mit RÜB und ge-
schotterter Zufahrt; 
 
Vorbelastung durch 
bestehende Gewer-
beflächen sowie die 
Landesstraße L 230. 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch 
Lärm-, Schadstoff- und Staubimmissio-
nen, Flächenentzug für die Landwirt-
schaft; 
 
anlagenbedingte visuelle Störungen 
durch großtechnische Bauwerke; 
 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
durch Zunahme von Produktion und 
Verkehr. 

gering 
bis 
mittel 

Festlegung maximal zulässiger 
Immissionswerte; 
 
kein Ausgleich für landwirt-
schaftliche Flächenverluste 
möglich. 
 
 
 
 
Der Eingriff kann auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. 

 
 
4.3.2 

 
 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und Lebensgemeinschaften 

 
Abb. 08     M 1:2.500 Ackerflächen (hellbraun), Wiesenflächen (hellgrün), Grünflächen (mittelgrün) 
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Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Etwa 90% Ackerland 
und etwa 10% Grünf-
lächen; 
 
etwa 130 m Abstand 
zum LSG «Herold-
statt», etwa 870 m 
zum FFH-Gebiet 
«Tiefental und 
Schmiechtal» 
 
keine Biotopverbund-
flächen 
 
Vorkommen von 
Feldlerchen kann 
nicht ausgeschlossen 
werden; 
 
Bromus grossus – 
Verbreitungsgebiet. 

Baubedingter Verlust von Fortpflan-
zungsstätten geschützter Arten mög-
lich; 
 
anlagenbedingte Verdrängung einzel-
ner Tierarten in die angrenzende offene 
Landschaft möglich; 
 
betriebsbedingte Beeinträchtigung von 
Brut-, Nahrungs-, und Aufenthaltsgebie-
ten störungsempfindlicher Arten sowie 
optische und akustische Beunruhigung 
von Tieren möglich. 

mittel  
bis  
hoch 

Überprüfung auf Lebensräume 
und Vorkommen streng ge-
schützter Arten nach Anhang IV 
der FFH-Richtlinie; 
  
bei Nachweis Durchführung 
artenschutzrechtlicher Maßnah-
men vor Eintreten der Beeint-
rächtigung; 
 
Ersatzmaßnahmen außerhalb 
des Geltungsbereichs. 
 
 
 
 
 
Für den Eingriff in die Lebens-
räume ist eine Problemlösung 
im nachgelagerten Verfahren zu 
erwarten. 

 
 
4.3.3 

 
 
Schutzgut Boden 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Bodenkundliche Ein-
heiten q15 und q53 
mit mittlerer bis hoher 
Bedeutung für die 
Landwirtschaft, die 
Rückhaltung von 
Niederschlagswasser 
und als Filter und 
Puffer für Schadstof-
fe;  
 
landwirtschaftliche 
Vorrangflur Stufe II; 
 
Vorbelastung durch 
den Einsatz von  
Agrochemikalien. 

Baubedingter Verlust der Bodenfunktio-
nen beim Herstellen von Erschlie-
ßungsstraßen und von Infrastrukturein-
richtungen sowie bei der Anlage von 
gewerblich genutzten Gebäuden und 
Flächen; 
 
Reduzierung der Vorrangflur Stufe II im 
Bereich der Gemeinde Heroldstatt um 
1,3 ha;  
 
anlagenbedingte dauerhafte Versiege-
lung, Vorhaltung von Stellplätzen und 
Lagerflächen; 
 
betriebsbedingte Auswirkungen können 
durch Schadstoffbelastungen bei Unfäl-
len oder beim unsachgemäßen Um-
gang mit Fahrzeugen und Materialien 
verursacht werden. 
 

mittel 
bis 
hoch 

strikte Beachtung aller Vorschrif-
ten zum sorgfältigen Umgang mit 
Boden, 
 
scharfe Trennung von Oberboden 
und Rohboden bei allen Erdarbei-
ten; 
 
Verwertung des abzutragenden 
Oberbodens zu Verbesserung der 
Bodenfunktionen landwirtschaft-
lich genutzter Flächen im Umfeld; 
 
Rückbau nicht benötigter Lager- 
und Arbeitsflächen; 
 
 
Der Eingriff in das Schutzgut 
Boden kann innerhalb des 
Geltungsbereichs nicht aus-
geglichen werden. 
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4.3.4 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Die geplante Gewer-
befläche H-G2 Bei 
dem Kreuz befindet 
sich vollständig in der 
Zone III und IIIA des 
Wasserschutzgebiets 
«Blaubeuren-
Gerhausen»; 
 
dauerhafte Still- und 
Fließgewässer sind 
innerhalb der Fort-
schreibungsfläche 
nicht vorhanden;  
 
kleinräumige, tem-
poräre Oberflächen-
gewässer konnten 
ebenfalls nicht fest-
gestellt werden. 

Baubedingte Gefahr von Schadstoffein-
trägen ins Grundwasser bei unsach-
gemäßer Bauausführung; 
 
anlagenbedingter umfangreicher Ver-
lust von Versickerungsflächen; 
 
betriebsbedingte Gefahr von Einträgen 
ins Grundwasser bei unsachgemäßer 
Lagerung von Schadstoffen sowie un-
sachgemäßem Umgang mit Fahrzeu-
gen und Betriebsstoffen.. 

mittel 
bis 
hoch 

Getrennte Ableitung und Versi-
ckerung des unbelasteten Nie-
derschlagswasser; 
 
Berücksichtigung der Schutzge-
bietsverordnungen WSG “Blau-
beuren-Gerhausen“; 
 
wasserdurchlässig ausgebildete 
Pkw-Stellplätze; 
 
 
 
 
Der Eingriff kann auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. Entspre-
chende Vorgaben sind im 
nachgelagerten Verfahren 
möglich. 

 
 
4.3.5 

 
 
Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Tallage unterhalb von 
Siedlungs- bzw. Ge-
werbeflächen, Nähe 
zur L 230;  
 
mittlere Bedeutung für 
den Klimaausgleich, 
und die Frischluftzu-
fuhr bzw. - regenera-
tion; 
 
überwiegend Wind 
aus südlicher bis 
west-nordwestlicher 
Richtung. 

Baubedingte Schadstoff- und Staubim-
missionen; Verlust klimarelevanter Kalt-
luftentstehungsbereiche;  
 
keine erheblichen anlagenbedingten 
Auswirkungen zu erwarten und 
 
keine erheblichen betriebsbedingten 
Auswirkungen bei Einhaltung der im-
missionsschutzrechtlichen Vorgaben zu 
erwarten. 

gering 
bis 
mittel 

Pflanzmaßnahmen zur Luftre-
generation und zur Sauerstoff-
bildung sowie zur Bindung von 
Kohlendioxid; 
 
 
 
 
 
 
Der Eingriff kann durch ent-
sprechende immissions-
schutzrechtliche Vorgaben 
auf einen nicht erheblichen 
Umfang begrenzt werden. 
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4.3.6 Schutzgut Erholung und Landschaftsbild 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Das Umfeld der ge-
plante Gewerbefläche 
H-G2 Bei dem Kreuz 
ist geprägt von um-
fangreichen Gewer-
beflächen und von 
großen, intensiv be-
wirtschafteten Acker- 
und Wiesenflächen; 
 
keine beschilderten 
Rad- und Wanderwe-
ge angrenzend; 
 
Entfernung zum 
Landschaftsschutz-
gebiet «Heroldstatt» 
im Norden etwa 130 
m über die L230 hin-
weg.  

Baubedingte Reduzierung offener 
Räume;  
 
anlagenbedingte Überprägung einer 
durch angrenzende Gewerbeflächen 
vorbelasteten Agrarlandschaft mit wei-
teren großvolumige Bauwerken; 
 
betriebsbedingte Lärm- und Schadstoff-
immissionen sowie die Zunahme von 
Verkehr fallen auf Grund der starken 
Vorbelastung kaum ins Gewicht.  
 
 
 

mittel 
bis 
hoch 

Landschaftliche Einbindung zum 
Feldweg 999 mit Wildgehölz-
hecken; 
 
Verzicht auf dominante und ge-
schlossene, bauliche Zaunanla-
gen; 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eingriff kann nur langfris-
tig durch entsprechende 
Randbepflanzungen auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. 

 
 
4.3.7 

 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Innerhalb und im Um-
feld der geplante Ge-
werbefläche sind kei-
ne Kulturdenkmäler 
nach § 2 DSchG be-
kannt; 
 
Sachgüter in Form 
von RÜB und von 
landwirtschaftlichen 
Nutzflächen. 

Baubedingter Verlust von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen. 

gering Hinweis auf Vorgaben des 
Denkmalschutzes; 
 
Erhalt des vorhandenen Regen-
überlaufbeckens und der Zu-
fahrt; 
 
 
 
Kein Ausgleich für den Ver-
lust landwirtschaftliche Nutz-
flächen möglich. 
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5 Laichingen L-G1 Reute 

5.1 Lage 

 
Abb. 09   M 1:10.000 Lageplan mit Luftbild (Ausweisung 14,9 ha und Rückführung 3,0 ha) 

 
Abb. 10 Standortfoto November 2015, Blick von Westen 
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Beschreibung Die geplante gewerbliche Baufläche umfasst mit 14,9 ha etwa die Hälfte der Flur-
stücke 3969, 3970, 3972, 3973, 3974, 3976, 3977, 7622 und 7623. Alle Flurstücke 
werden intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Erschließung dieser Ackerflächen 
erfolgt über die parallel zur L 230 verlaufenden Feldwege 3962 und 7625, über die 
Feldwege 7618 und 7619 im Süden sowie über den Feldweg 7624 im Osten. Von 
einem Hochpunkt im Südwesten mit 730 m über NN fällt das Gelände mit knapp 
0,2 Prozent nach Nordosten ab. 
 

5.2 Übergeordnete Planungen 

 
Abb. 11  M 1:10.000 Geschützte Biotope (grüne Umfahrung), Landschaftsschutzgebiete (grün), Natur-

denkmale (violett) 
 

Biotope 
im Umfeld 

Unmittelbar nördlich der L 230 grenzt das Biotop «Straßenbegleitende Hecken 
zwischen Laichingen und Machtholzheim» an, etwa 300 m südlich befindet sich 
das Biotop «Hecken im Gewann Brand östlich Laichingen».  

Naturdenkmale 
im Umfeld 

Das Naturdenkmal «Vogt’s Grube» liegt südwestlich in einer Entfernung von etwa 
280 m, das Naturdenkmal «Äulesgrube» südöstlich in etwa 500 m Entfernung.  

Landschafts- 
schutzgebiet 
im Umfeld 

Eine knapp einen Kilometer breite Zunge des Landschaftsschutzgebiets «Laichin-
gen» ragt zwischen Laichingen und Machtolsheim bis etwa 100 m an die L 230 
heran. 

Leitungstrassen Im Westen des Gebiets verläuft eine 220 KV-Freileitung sowie die Trasse einer 
geplanten Gasleitung, im Nordwesten sind Abwasserkanäle verlegt. 

Regionalplan Die geplante gewerbliche Baufläche L-G1 Reute liegt außerhalb von landschaftli-
chen Vorbehaltsgebieten des Regionalplanverbands Donau-Iller. 

Flächen- 
nutzungsplan 

In der 5. Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungs-
verbands ist der Bereich Laichingen Reute zum Teil als «Fläche die Landwirt-
schaft» und zum Teil als «Sonderbaufläche» mit Zweckbestimmung Photovoltaik 
dargestellt. 
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5.3 Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange 
5.3.1 Schutzgut Mensch 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

14,9 ha landwirt-
schaftlich genutzte 
Flächen; 
 
Vorbelastung durch 
umfangreiche In-
dustrie- und Gewer-
beflächen im direk-
ten Umfeld; 
 
knapp 500 m Ab-
stand zum nächst-
gelegenen Aussied-
lerhof.  
 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch 
Lärm-, Schadstoff- und Staubimmissio-
nen; umfangreiche Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Nutzflächen; 
 
keine erheblichen Beeinträchtigungen 
der Entwicklungsmöglichkeiten des 
landwirtschaftlichen Aussiedlerstan-
dorts im Südosten; 
 
anlagenbedingte visuelle Störungen 
durch großtechnische Produktions- und 
Lagergebäude ; 
 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
durch Lärm-, Schadstoff- und Staub-
immissionen und durch zusätzlichen 
Liefer- und Mitarbeiterverkehr. 

mittel Festlegung maximal zulässiger 
Immissionswerte; 
 
Sicherung einer gefahrlosen 
Anbindung an die L 230; 
 
Erhalt oder Verlagerung der 
vorhandenen Leitungstrassen 
und der landwirtschaftlichen 
Wege. 
 
Der Eingriff kann auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden, allerdings 
mit deutlichen Auswirkungen 
auf die landwirtschaftlichen 
Betriebsstrukturen in Laichin-
gen. 

 
 
5.3.2 

 
 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und Lebensgemeinschaften 

 
Abb. 12     M 1:5.000 Ackerflächen (hellbraun), Grünflächen (mittelgrün), Gehölzflächen (dunkelgrün) 
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Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Ausschließlich inten-
siv bewirtschaftete 
Ackerflächen, keine 
Grünlandnutzung; 
 
keine Schutzgebiete 
direkt betroffen; 
 
keine Biotopverbund-
flächen 
 
keine relevanten 
Schutzgebiete im 
direkten Umfeld; 
 
Vorkommen von 
Feldlerchen möglich; 
 
Bromus grossus – 
Verbreitungsgebiet. 

Baubedingte Beeinträchtigung durch 
Zerstörung und Zerschneidung von 
Lebensräumen; Verlust von Fortpflan-
zungsstätten, Ruheräumen und Nah-
rungshabitaten, Artenrückzüge durch 
Baulärm; 
 
anlagenbedingte Verdrängung einzel-
ner Tierarten in die angrenzende offene 
Landschaft; 
 
betriebsbedingte Beeinträchtigung von 
Brut-, Nahrungs-, und Aufenthaltsgebie-
ten störungsempfindlicher Arten sowie 
optische und akustische Beunruhigung 
von Tieren. 

mittel  Überprüfung auf Lebensräume 
und Vorkommen streng ge-
schützter Arten nach Anhang IV 
der FFH-Richtlinie; 
  
bei Nachweis Durchführung 
artenschutzrechtlicher Maßnah-
men vor Eintreten der Beeint-
rächtigung; 
 
Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern;  
 
sofern möglich Dach- und Fas-
sadenbegrünung. 
 
Für den Eingriff in die Lebens-
räume ist eine Problemlösung 
im nachgelagerten Verfahren zu 
erwarten. 

 
 
5.3.3 

 
 
Schutzgut Boden 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Bodenkundliche Ein-
heiten q14,q40 und 
q53 mit mittlerer bis 
hoher Bedeutung für 
die Landwirtschaft 
und die Rückhaltung 
von Niederschlags-
wasser und mit hoher 
bis sehr hoher Bedeu-
tung als Filter und 
Puffer für Schadstof-
fe;  
 
landwirtschaftliche 
Vorrangflur Stufe I;; 
 
Vorbelastung durch 
den Einsatz von Ag-
rochemikalien. 

Baubedingter Verlust der Bodenfunktio-
nen beim Herstellen von Erschlie-
ßungsstraßen und von Infrastrukturein-
richtungen sowie bei der Anlage von 
gewerblich genutzten Gebäuden und 
Flächen; 
 
Reduzierung der Vorrangflur Stufe I im 
Bereich der Stadt Laichingen um 14,9 
ha;  
 
anlagenbedingte dauerhafte Versiege-
lung, Vorhaltung von Stellplätzen und 
Lagerflächen; 
 
betriebsbedingte Auswirkungen können 
durch Schadstoffbelastungen bei Unfäl-
len oder beim unsachgemäßen Um-
gang mit Fahrzeugen und Materialien 
verursacht werden. 
 

hoch 
bis 
sehr 
hoch 

strikte Beachtung aller Vorschrif-
ten zum sorgfältigen Umgang mit 
Boden und scharfe Trennung von 
Oberboden und Rohboden bei 
allen Erdarbeiten; 
 
Verwertung des abzutragenden 
Oberbodens zu Verbesserung der 
Bodenfunktionen landwirtschaft-
lich genutzter Flächen im Umfeld; 
 
Rückbau nicht benötigter Lager- 
und Arbeitsflächen; 
 
Rückführung von 3,0 ha Gewer-
beflächen im FNP-Verfahren. 
 
Der Eingriff in das Schutzgut 
Boden kann innerhalb des 
Geltungsbereichs nicht aus-
geglichen werden. 
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5.3.4 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Das Plangebiet be-
findet sich vollstän-
dig in der Zone III 
und IIIA des Wasser-
schutzgebiets «Blau-
beuren-Gerhausen»; 
 
dauerhafte Still- und 
Fließgewässer sind 
innerhalb der Fort-
schreibungsfläche 
nicht vorhanden;  
 
kleinräumige, tem-
poräre Oberflächen-
gewässer sind nicht 
zu erwarten. 

Baubedingte Gefahr von Schadstoffein-
trägen ins Grundwasser bei unsach-
gemäßer Bauausführung; 
 
anlagenbedingter umfangreicher Ver-
lust von Versickerungsflächen; 
 
betriebsbedingte Gefahr von Einträgen 
ins Grundwasser bei unsachgemäßer 
Lagerung von Schadstoffen sowie un-
sachgemäßem Umgang mit Fahrzeu-
gen und Betriebsstoffen. 

mittel 
bis 
hoch 

Wasserundurchlässiger Ausbau 
von gewerblich genutzten Zu-
fahrtswegen und Stellplätze;  
 
getrennte Ableitung und Versicke-
rung des unbelasteten Nieder-
schlagswasser; 
 
Berücksichtigung der Schutzge-
bietsverordnungen WSG «Blau-
beuren-Gerhausen»;  
 
Vorgaben von Dachbegrünungen, 
sofern möglich. 
 
Der Eingriff kann auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. Entspre-
chende Vorgaben sind im 
nachgelagerten Verfahren 
möglich. 

 
 
5.3.5 

 
 
Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Großer, offener Tal-
raum zwischen be-
waldeten Kuppen im 
Süden und der Sied-
lungsflächen von Lai-
chingen und Mach-
tolsheim; 
 
hohe Bedeutung für 
den Klimaausgleich, 
und die Frischluftzu-
fuhr bzw. - regenera-
tion; 
 
überwiegend Wind 
aus westlichen Rich-
tungen. 

Baubedingte Schadstoff- und Staubim-
missionen; Verlust klimarelevanter Kalt-
luftentstehungsbereiche und Kaltluft-
schneisen;  
 
keine erheblichen anlagenbedingten 
Auswirkungen zu erwarten und 
 
keine erheblichen betriebsbedingten 
Auswirkungen bei Einhaltung der im-
missionsschutzrechtlichen Vorgaben zu 
erwarten. 

gering 
bis 
mittel 

Pflanzung von Straßenbäumen 
zur Staubbindung, zu Luftrege-
neration und zur Sauerstoffbil-
dung; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eingriff kann durch ent-
sprechende immissions-
schutzrechtliche Vorgaben 
auf einen nicht erheblichen 
Umfang begrenzt werden. 
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5.3.6 Schutzgut Erholung und Landschaftsbild 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Das Umfeld ist von 
großen Gewerbe- und 
Industrieflächen, von 
der L 230 und von 
intensiver Landwirt-
schaft geprägt und 
vorbelastet; 
 
Stadteingang; 
  
keine Rad- und Wan-
derwege innerhalb 
der Fläche; 
 
Entfernung zur Laich-
inger Tiefenhöhle im 
Südwesten circa 
1.600 m; 
 
sonst keine nahe 
gelegenen Erho-
lungseinrichtungen 
oder ausgewiesene 
Erholungsflächen. 

Baubedingte Reduzierung großer offe-
ner Räume und Störung landschaftli-
cher Zusammenhänge und Verlagerung 
des südlichen Siedlungsrands durch 
Überspringen der L 230;  
 
anlagenbedingte Überprägung einer 
durch angrenzende Gewerbe- und In-
dustrieflächen vorbelasteten Agrarland-
schaft mit weiteren großvolumigen Bau-
körpern mit hoher Fernwirkung, Störung 
von Blickbeziehungen; 
 
betriebsbedingte Lärm- und Schadstoff-
immissionen sowie die Zunahme von 
Verkehr werden in der angrenzenden 
Landschaft als störend wahrgenom-
men.  
 

hoch Einbindung durch entsprechend 
umfangreiche Randbepflanzun-
gen; 
 
innere Durchgrünung mit großk-
ronigen Straßenbäumen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedingt durch die Größe und 
den Umfang der Fläche ist der 
Eingriff hoch und wird zu ei-
ner dauerhaften Überprägung 
der Agrarlandschaft südlich 
von Laichingen führen. 

 
 
5.3.7 

 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Innerhalb der geplan-
ten gewerblichen 
Baufläche L-G1 Reu-
te sind keine Kultur-
denkmäler nach § 2 
DSchG bekannt; 
 
nördlich der L 230 
weit gestreute vor-
geschichtliche Fun-
de; 
 
Sachgüter in Form 
von landwirtschaftli-
chen Nutzflächen. 

Baubedingter Verlust von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen; 
 
anlagenbedingte visuelle Beeinträchti-
gung der Sichtbeziehungen zwischen 
der Altstadt von Laichingen und Mach-
tolsheim, Veränderung der Topogra-
phie. 

mögli-
cher-
weise 
hoch 

Überprüfung auf unbekannte 
archäologische Kulturdenkmale 
bei allen Erdarbeiten, Abstimmung 
mit der archäolog. Denkmalpflege; 
 
Hinweis auf Vorgaben des 
Denkmalschutzes; 
 
Reduzierung der Inanspruchnah-
me landwirtschaftlicher Nutzflä-
chen durch Verzicht auf Aus-
gleichsflächen auf hochwertigen 
Böden; 
 
Kein Ausgleich für den Ver-
lust landwirtschaftlicher Nutz-
flächen möglich. 
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6 Merklingen M-G1 Breite III 

6.1 Lage 

 
Abb. 13   M 1:5.000 Lageplan mit Luftbild und ICE-Trasse 

 
Abb. 14 Standortfoto November 2015, Blick von Nordwesten 
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Beschreibung Ein Bebauungsplan liegt bereits vor. 
Zwischen der L 1230 und dem nördlichen Ortsrand von Merklingen wurden 1986 
und 2015 durch die Bebauungspläne «Breite II» und «Breite III» die vorhandene 
Gewerbefläche ergänzt und erweitert. Genutzt wird das Plangebiet derzeit noch 
als Wirtschaftwiese. Die Erschließung kann über den Salbergweg erfolgen. Klein-
strukturen wie Hecken, Böschungen oder Wegeraine sind im direkten Umfeld kei-
ne vorhanden.  
 

6.2 Übergeordnete Planungen 

 
Abb. 15   M 1:5.000 Geschützte Biotope (grüne Umfahrung), Grünflächen (mittelgrün) 

 
Biotope 
im Umfeld 

Teile der Lärmschutzwälle und Verkehrsgrünflächen entlang der L 1230 sind als 
Biotop 1 7524 425 2592 «Hecken an der Umgehungsstraße NW Merklingen» 
nach § 32 NatSchG BW unter Schutz gestellt sind, ebenso Teile der Verkehrs-
grünflächen der Autobahn als Biotop 1 7524 425 2586 «Hecken an der Autobahn-
ausfahrt Merklingen». 

Feldwegenetz Der asphaltierte Begleitweg entlang der L1230 wird neben seiner landwirtschaftli-
chen Funktion auch als Zufahrt für die Gehölzpflege entlang der Landesstraße 
benötigt. 

Regionalplan Die gewerbliche Baufläche M-G1 Breite II als auch der Bebauungsplan «Breite III» 
liegen im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet «Landschaftsteile an der Autobahn 
bei Merklingen, Waldgebiet nordwestlich von Nellingen“. 

Flächen- 
nutzungsplan 

In der 5. Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungs-
verbands ist ein Teil des Geltungsbereichs noch als Fläche für die Landwirtschaft 
dargestellt. Der Flächennutzungsplan muss entsprechend den Festsetzungen des 
Bebauungsplans «Breite III» nachgeführt werden. 
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6.3 Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange 
6.3.1 Schutzgut Mensch 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

0,6 ha landwirt-
schaftlich genutzte 
Flächen, 0,3 ha  
Gewerbeflächen; 
 
Vorbelastung durch 
bestehende Gewer-
beflächen, die Lan-
desstraße L 1230, 
die A8 und die ICE-
Trasse; 
 
Schweinemastbe-
trieb in westliche 
Richtung mit Ge-
ruchsimmissionen.  

Baubedingte Beeinträchtigungen durch 
Lärm-, Schadstoff- und Staubimmissio-
nen, geringfügiger Flächenentzug für 
die Landwirtschaft; 
 
wegen starker Überprägung des Um-
felds anlagenbedingt kaum zusätzliche 
visuelle Störungen durch weitere Bau-
werke; 
 
geringe betriebsbedingte Beeinträchti-
gungen durch Zunahme von Produktion 
und Verkehr. 

gering 
bis 
mittel 

Festlegung maximal zulässiger 
Immissionswerte; 
 
kein Ausgleich für landwirt-
schaftliche Flächenverluste 
möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eingriff in das Schutzgut 
Mensch ist nicht erheblich. 

 
6.3.2 

 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und Lebensgemeinschaften 

 
Abb. 16     M 1:2.500 Ackerflächen (hellbraun), Wiesenflächen (hellgrün), vor dem Bebauungsplanver-

fahren rechtlich festgesetzte Pflanzgebote (mittelgrün),  Grünflächen (dunkelgrün),  
Heckenbiotope (grüne Umfahrung) 
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Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

0,6 ha Grünland, 0,05 
ha Weg, 0,25 ha 
festgesetztes Gewer-
begebiet, davon ein 
kleiner Teilbereich als 
Pflanzgebotsfläche; 
 
im Umfeld bis etwa 
1.000 m kein NSG, 
kein LSG, keine Na-
tura 2000-Gebiete; 
 
keine Biotopverbund-
flächen 
 
Heckenbiotope im 
Abstand von 50 m bis 
200 m; 
 
kein Vorkommen 
streng geschützter 
Arten nach Anhang 
IV der FFH-Richtlinie 

Baubedingter Verlust von Grünland und 
von rechtlich festgesetzten Wildgehölz-
hecken, jedoch keine Beeinträchtigung 
von Lebensräumen streng geschützter 
Arten; 
 
bedingt durch die Vorbelastungen ist 
eine anlagenbedingte Verdrängung 
einzelner Tierarten nur sehr gering; 
 
und ebenfalls bedingt durch die Vorbe-
lastungen sind betriebsbedingte Beeint-
rächtigungen störungsempfindlicher 
Arten unwahrscheinlich. 

mittel  
bis 
hoch 

Aufwertung der westlichen Teil-
fläche als Grünfläche mit Versi-
ckerungsmulde; 
 
Pflanzung von Einzelbäumen; 
 
Ersatzmaßnahme außerhalb des 
Geltungsbereichs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eingriff in die Lebensräume 
kann über Ersatzmaßnahmen 
vollständig ausgeglichen wer-
den. 

 
 
6.3.3 

 
 
Schutzgut Boden 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Bodenkundliche Ein-
heit q40 mit mittlerer 
Bedeutung für die 
Landwirtschaft und für 
die Rückhaltung von 
Niederschlagswasser, 
und hoher bis sehr 
hoher Bedeutung als 
Filter und Puffer für 
Schadstoffe;  
 
landwirtschaftliche 
Vorrangflur Stufe I; 
 

Baubedingter Verlust der Bodenfunktio-
nen beim Herstellen von Infrastruktur-
einrichtungen, Erschließungsstraßen 
und gewerblich genutzten Flächen; 
 
Reduzierung der Vorrangflur Stufe I in 
der Gemeinde Merklingen um 0,6 ha;  
 
anlagenbedingte dauerhafte Versiege-
lung, Vorhaltung von Stellplätzen und 
Lagerflächen; 
 
betriebsbedingte Auswirkungen können 
durch Schadstoffbelastungen bei Unfäl-
len oder beim unsachgemäßen Um-
gang mit Fahrzeugen und Materialien 
verursacht werden. 

hoch 
bis 
sehr 
hoch 

strikte Beachtung aller Vorschrif-
ten zum sorgfältigen Umgang mit 
Boden und scharfe Trennung von 
Oberboden und Rohboden bei 
allen Erdarbeiten; 
 
Verwertung des abzutragenden 
Oberbodens zu Verbesserung der 
Bodenfunktionen landwirtschaft-
lich genutzter Flächen im Umfeld; 
 
 
 
Der Eingriff in das Schutzgut 
Boden kann über schutzgut-
übergreifende Maßnahmen 
ausgeglichen werden. 

 
 



 Umweltbericht als Bestandteil der Begründung zur Seite 33 von 56 
 6. Fortschreibung 2030 des Flächennutzungsplans  
 - Teilfortschreibung Gewerbe - Gemeindeverwaltungsverband  18.01.2018 
 Laichinger Alb, Alb-Donau-Kreis 0803-3 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     ■   K Ü N S T E R      S T A D T P L A N U N G        © 

 
6.3.4 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Die geplante gewerb-
liche Baufläche M-G1 
Breite III befindet sich 
vollständig in der 
Zone III und IIIA des 
Wasserschutzgebiets 
«WSG 101 Lautern, 
ZV WV Ulmer Alb»; 
 
dauerhafte Still- und 
Fließgewässer so-
wie kleinräumige, 
temporäre Oberflä-
chengewässer sind 
im Plangebiet nicht 
vorhanden. 

Baubedingte Gefahr von Schadstoffein-
trägen ins Grundwasser bei unsach-
gemäßer Bauausführung; 
 
anlagenbedingter Verlust von Versicke-
rungsflächen; 
 
betriebsbedingte Gefahr von Einträgen 
ins Grundwasser bei unsachgemäßer 
Lagerung von Schadstoffen sowie un-
sachgemäßem Umgang mit Fahrzeu-
gen und Betriebsstoffen. 
 
 

mittel 
bis 
hoch 

Getrennte Ableitung und Versi-
ckerung des unbelasteten Nie-
derschlagswasser; 
 
Schaffung neuer Rückhalte- und 
Versickerungsmulden; 
 
Berücksichtigung der Schutzge-
bietsverordnungen “WSG 101 
Lautern, ZV WV Ulmer Alb“; 
 
 
Der Eingriff kann auf einen 
nicht erheblichen Umfang im 
nachgelagerten Verfahren 
begrenzt werden. 

 
 
6.3.5 

 
 
Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Übergangsbereich 
zwischen Siedlungs- 
und Gewerbeflächen 
und hoch belasteten 
Verkehrswegen; 
 
sehr geringe Bedeu-
tung für den Klima-
ausgleich und die 
Frischluftzufuhr bzw. - 
regeneration; 
 
überwiegend Wind 
aus südlicher bis 
west-nordwestlicher 
Richtung. 

Baubedingte Schadstoff- und Staubim-
missionen; Verlust klimarelevanter Kalt-
luftentstehungsbereiche;  
 
keine erheblichen anlagenbedingten 
Auswirkungen zu erwarten und 
 
keine erheblichen betriebsbedingten 
Auswirkungen bei Einhaltung der im-
missionsschutzrechtlichen Vorgaben zu 
erwarten. 

gering Pflanzung von Bäumen zur 
Staubbindung, zur Luftregenera-
tion und zur Sauerstoffbildung 
sowie zur Bindung von Kohlen-
dioxid; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eingriff ist nicht erheb-
lich. 
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6.3.6 Schutzgut Erholung und Landschaftsbild 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Das Umfeld der ge-
planten gewerblichen 
Baufläche M-G1 Brei-
te III ist geprägt von 
der Autobahn A8 und 
der im Bau befindli-
chen ICE-Trasse 
Stuttgart-Ulm im Nor-
den und von Gewer-
beflächen im Süden; 
 
teilweise Nutzung des 
südlichen Umfelds als 
Reitplatz; 
 
Nähe zum beschilder-
ten Radweg von 
Merklingen nach Nel-
lingen und Widder-
stall. 

Baubedingte Reduzierung offener Rest-
räume;  
 
anlagenbedingte Überprägung einer 
durch angrenzende Gewerbeflächen 
und Infrastruktureinrichtung stark vorbe-
lasteten Landschaft mit weiteren Bau-
körpern; 
 
betriebsbedingte Lärm- und Schadstoff-
immissionen sowie die Zunahme von 
Verkehr fallen auf Grund der starken 
Vorbelastung kaum ins Gewicht.  
.  
 

gering 
bis 
mittel 

Landschaftliche Einbindung am 
westlichen und nördlichen Rand; 
 
innere Durchgrünung der Ge-
werbeflächen mit Laubbäumen; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eingriff kann mittel- bis 
langfristig durch entspre-
chende Bepflanzungen auf 
einen nicht erheblichen Um-
fang begrenzt werden. 

 
 
6.3.7 

 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Innerhalb und im Um-
feld der geplante Ge-
werbefläche sind kei-
ne Kulturdenkmäler 
nach § 2 DSchG be-
kannt; 
 
Sachgüter in Form 
von landwirtschaftli-
chen Nutzflächen. 

Baubedingter Verlust von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen. 

gering 
bis 
mittel 

Hinweis auf Vorgaben des 
Denkmalschutzes; 
 
 
 
 
 
Kein Ausgleich für den Ver-
lust landwirtschaftlicher Nutz-
flächen möglich. 
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7 Merklingen M-G2 Nord-Ost  

7.1 Lage 

 
Abb. 17   M 1:5.000 Lageplan mit Luftbild u. ICE-Trasse (Ausweisung 3,1 ha und Rückführung 2,7 ha) 

 
Abb.18 Standortfoto November 2015, Blick von Westen 
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Beschreibung An die Nordostumfahrung von Merklingen schließen nur im Südwesten Gewerbe-
flächen an. Durch den Ausbau der Autobahn A8 und der ICE-Trasse entstehen 
Verschnittflächen zwischen Verkehrswegen, die aufgrund der hohen Belastungen 
für landwirtschaftliche Nutzungen uninteressant werden und gleichzeitig eine her-
vorragende Erschließung bieten. 
 

7.2 Übergeordnete Planungen 

 
Abb. 19   M 1:5.000 Geschützte Biotope (grüne Umfahrung) 

 
Biotope 
im Umfeld 

Südlich der Autobahn befindet in einer Entfernung von etwa 130 m das Biotop  
1 7524 425 2588 «Feldhecken NO Merklingen». Weitere Biotope im Umfeld sind 
durch angrenzende Nutzungen stark beeinträchtigt. 

Ehemalige 
Eisenbahntrasse 

An der Ostgrenze des Geltungsbereichs verläuft die ehemalige Bahntrasse Am-
stetten-Laichingen.  

Regionalplan Die geplante gewerbliche Baufläche M-G2 Nord-Ost liegt im landschaftlichen Vor-
behaltsgebiet «Landschaftsteile an der Autobahn bei Merklingen, Waldgebiet 
nordwestlich von Nellingen». 

Flächen- 
nutzungsplan 

In der 5. Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungs-
verbands ist der Geltungsbereich als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
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7.3 Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange 
7.3.1 Schutzgut Mensch 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands  

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

2,7 ha landwirt-
schaftlich genutzte 
Flächen und 0,4 ha 
Grünfläche; 
 
Überprägung des 
Umfelds sowohl 
durch die Autobahn 
A8 und die im Bau 
befindliche ICE-
Trasse als auch 
durch bestehende 
Gewerbeflächen und 
die Nordost-
Umfahrung. 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch 
Lärm-, Schadstoff- und Staubimmissio-
nen, Flächenentzug für die Landwirt-
schaft; 
 
wegen starker Überprägung des Um-
felds anlagenbedingt kaum zusätzliche 
visuelle Störungen durch weitere Bau-
werke; 
 
geringe betriebsbedingte Beeinträchti-
gungen durch Zunahme von Produktion 
und Verkehr. 

gering 
bis 
mittel 

Festlegung maximal zulässiger 
Immissionswerte; 
 
kein Ausgleich für landwirt-
schaftliche Flächenverluste 
möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eingriff kann auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. 

 
 
7.3.2 

 
 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und Lebensgemeinschaften 

 
Abb. 20     M 1:2.500 Ackerflächen (hellbraun), Wiesenflächen (hellgrün), Grünflächen (mittelgrün), ge-

werbliche Bauflächen (grau) 
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Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands  

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Ca. 52% Acker und 
36% Grünland sowie 
12% Grünflächen; 
 
im Umfeld von etwa 
700 m kein NSG, kein 
LSG, keine Natura 
2000-Gebiete; 
 
keine Biotopverbund-
flächen 
 
Heckenbiotope im 
Abstand von 130 m 
bis 200 m; 
 
Vorkommen streng 
geschützter Vogel- 
und Fledermausarten 
möglich; 
 
Bromus grossus – 
Verbreitungsgebiet. 

Baubedingter Verlust von Ackerflächen, 
von Grünland sowie von Grünflächen 
mit einzelnen Wildgehölzhecken, da-
durch Beeinträchtigung von Lebens-
räumen von Vogelarten möglich; 
 
bedingt durch die Vorbelastungen ist 
eine anlagenbedingte Verdrängung 
einzelner Tierarten nur sehr gering; 
 
und ebenfalls bedingt durch die Vorbe-
lastungen sind betriebsbedingte Beeint-
rächtigungen störungsempfindlicher 
Arten unwahrscheinlich. 

hoch Überprüfung auf Lebensräume 
und Vorkommen streng ge-
schützter Arten nach Anhang IV 
der FFH-Richtlinie; 
  
bei Nachweis Durchführung 
artenschutzrechtlicher Maßnah-
men vor Eintreten der Beeint-
rächtigung; 
 
Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern;  
 
Ersatzmaßnahmen außerhalb 
des Geltungsbereichs. 
 
 
Der Eingriff in die Lebensräume 
kann über Ersatzmaßnahmen 
vollständig ausgeglichen wer-
den. 

 
7.3.3 

 
Schutzgut Boden 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands  

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Bodenkundliche Ein-
heit q40 mit mittlerer 
Bedeutung für die 
Landwirtschaft und für 
die Rückhaltung von 
Niederschlagswasser, 
und hoher bis sehr 
hoher Bedeutung als 
Filter und Puffer für 
Schadstoffe;  
 
landwirtschaftliche 
Vorrangflur St. I und II 
 
Vorbelastung durch 
den Einsatz von  
Agrochemikalien. 

Baubedingter Verlust der Bodenfunktio-
nen beim Herstellen von Erschlie-
ßungsstraßen und von Infrastrukturein-
richtungen sowie bei der Anlage von 
gewerblich genutzten Gebäuden und 
Flächen; 
 
Reduzierung der Vorrangflur Stufe I um 
0,8 ha und die Vorrangflur Stufe II in 
der Gemeinde Merklingen um 2,3 ha;  
 
anlagenbedingte dauerhafte Versiege-
lung, Vorhaltung von Stellplätzen und 
Lagerflächen; 
 
betriebsbedingte Auswirkungen können 
durch Schadstoffbelastungen bei Unfäl-
len oder beim unsachgemäßen Um-
gang mit Fahrzeugen und Materialien 
verursacht werden. 

hoch 
bis 
sehr 
hoch 

strikte Beachtung aller Vorschrif-
ten zum sorgfältigen Umgang mit 
Boden und scharfe Trennung von 
Oberboden und Rohboden bei 
allen Erdarbeiten; 
 
Verwertung des abzutragenden 
Oberbodens zu Verbesserung der 
Bodenfunktionen landwirtschaft-
lich genutzter Flächen im Umfeld; 
 
Rückbau nicht benötigter Lager- 
und Arbeitsflächen; 
 
Rückführung von 2,7 ha Gewer-
beflächen im FNP-Verfahren 
 
Der Eingriff in das Schutzgut 
Boden kann innerhalb des 
Geltungsbereichs nicht aus-
geglichen werden. 
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7.3.4 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands  

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Die geplante ge-
werbliche Baufläche 
M-G2 Nord-Ost be-
findet sich vollstän-
dig in der Zone III 
und IIIA des Was-
serschutzgebiets 
«WSG 101 Lautern, 
ZV WV Ulmer Alb»; 
 
dauerhafte Still- und 
Fließgewässer sind 
innerhalb der Fort-
schreibungsfläche 
nicht vorhanden;  
 
kleinräumige, tem-
poräre Oberflächen-
gewässer konnten 
ebenfalls nicht fest-
gestellt werden. 

Baubedingte Gefahr von Schadstoffein-
trägen ins Grundwasser bei unsach-
gemäßer Bauausführung; 
 
anlagenbedingter umfangreicher Ver-
lust von Versickerungsflächen; 
 
betriebsbedingte Gefahr von Einträgen 
ins Grundwasser bei unsachgemäßer 
Lagerung von Schadstoffen sowie un-
sachgemäßem Umgang mit Fahrzeu-
gen und Betriebsstoffen. 
 
 

mittel 
bis 
hoch 

Getrennte Ableitung und Versi-
ckerung des unbelasteten Nie-
derschlagswasser; 
 
Schaffung neuer Rückhalte- und 
Versickerungsmulden, sofern 
möglich; 
 
Berücksichtigung der Schutzge-
bietsverordnungen «WSG 101 
Lautern, ZV WV Ulmer Alb»; 
 
wasserdurchlässig ausgebildete 
Pkw-Stellplätze; 
 
Verbot der Erdwärmenutzung; 
 
Der Eingriff kann auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. Entspre-
chende Vorgaben sind im 
nachgelagerten Verfahren 
möglich. 

 
 
7.3.5 

 
 
Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands  

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Übergangsbereich 
zwischen Siedlungs- 
und Gewerbeflächen 
und hoch belasteten 
Verkehrswegen; 
 
sehr geringe Bedeu-
tung für den Klima-
ausgleich und die 
Frischluftzufuhr bzw. - 
regeneration; 
 
überwiegend Wind 
aus südlicher bis 
west-nordwestlicher 
Richtung. 

Baubedingte Schadstoff- und Staubim-
missionen; Verlust klimarelevanter Kalt-
luftentstehungsbereiche;  
 
keine erheblichen anlagenbedingten 
Auswirkungen zu erwarten und 
 
keine erheblichen betriebsbedingten 
Auswirkungen bei Einhaltung der im-
missionsschutzrechtlichen Vorgaben zu 
erwarten. 

gering Pflanzung von Bäumen zur 
Staubbindung, zur Luftregenera-
tion und zur Sauerstoffbildung 
sowie zur Bindung von Kohlen-
dioxid; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eingriff ist nicht erheb-
lich. 
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7.3.6 Schutzgut Erholung und Landschaftsbild 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands  

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Das Umfeld der ge-
planten gewerblichen 
Baufläche M-G2 
Nord-Ost ist geprägt 
von der Autobahn A8 
und der im Bau be-
findlichen ICE-Trasse 
Stuttgart-Ulm im Nor-
den und von Gewer-
beflächen im Süden; 
 
ehemalige Bahntras-
se Amstetten-
Laichingen am östli-
chen Rand. 

Baubedingte Reduzierung offener Rest-
räume; 
 
anlagenbedingte Überprägung einer 
durch angrenzende Gewerbeflächen 
und Infrastruktureinrichtung stark vorbe-
lasteten Landschaft mit weiteren Bau-
körpern; 
 
betriebsbedingte Lärm- und Schadstoff-
immissionen sowie die Zunahme von 
Verkehr fallen auf Grund der starken 
Vorbelastung kaum ins Gewicht.  
.  
 

gering 
bis 
mittel 

Landschaftliche Einbindung am 
östlichen Rand; 
 
innere Durchgrünung der Ge-
werbeflächen mit Laubbäumen. 
 
 
 
 
 
Der Eingriff kann mittel- bis 
langfristig durch entspre-
chende Bepflanzungen auf 
einen nicht erheblichen Um-
fang begrenzt werden. 

 
 
7.3.7 

 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands  

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Innerhalb und im Um-
feld der geplante Ge-
werbefläche sind kei-
ne Kulturdenkmäler 
nach § 2 DSchG be-
kannt; 
 
Entdeckung vorge-
schichtlicher Funde 
im Vorfeld des Bau 
der ICE-Trasse; 
 
Sachgüter in Form 
von landwirtschaftli-
chen Nutzflächen. 

Baubedingter Verlust von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen. 

mögli-
cher-
weise 
hoch 

Hinweis auf Vorgaben des 
Denkmalschutzes, 
 
Abstimmung mit der archäologi-
schen Denkmalpflege; 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Ausgleich für den Ver-
lust landwirtschaftlicher Nutz-
flächen möglich. 
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8 Nellingen N-G1 Oppinger Grund III 

8.1 Lage 

 
Abb. 21   M 1:5.000 Lageplan mit Luftbild (Ausweisung 2,5 ha und Rückführung 0,9 ha) 

 
Abb. 22 Standortfoto November 2015, Blick von Nordwesten 
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Beschreibung Für den südlichen Teil des Flurstücks 4341 des Plangebiets liegen ein Be-
bauungsplan und eine artenschutzrechtliche Überprüfung bereits vor. Der 
Planbereich N-G1 Oppinger Grund III grenzt unmittelbar an bereits vorhandene 
Flächenausweisungen für gewerbliche Baugrundstücke. Genutzt wird dieser Be-
reich derzeit als Ackerfläche. Die weitere Erschließung ist über die Anbindung an 
die Walter-Herzog-Straße oder bei Bedarf direkt von der Oppinger Straße aus 
möglich. Kleinstrukturen wie Hecken oder Wegeraine sind im direkten Umfeld kei-
ne vorhanden. 

8.2 Übergeordnete Planungen 

 
Abb. 23   M 1:5.000 Geschützte Biotope (grüne Umfahrung), Denkmalschutz (hellviolett), Leitungen 

und Kanäle (Rautenlinie) 
Denkmalschutz Im Bereich der Oppinger Straße verläuft die Trasse der historischen Römerstraße 

nach Heidenheim.   
Landschafts- 
schutzgebiet 
im Umfeld 

Der Abstand zum Landschaftsschutzgebiet «Nellingen» beträgt etwa 1.000 Meter. 
Schutzzweck ist die Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit dieser Land-
schaft und die Erhaltung lokal und regional bedeutsamer Erholungsräume. 

FFH-Gebiet 
im Umfeld 

Teile dieses Landschaftsschutzgebiets in etwa 1.400 m Entfernung im Süden sind 
als FFH-Gebiet «Alb um Nellingen/Merklingen» unter Schutz gestellt. Nördlich der 
Gemeindegrenze liegen im Abstand von 1.900 m Teile des FFH-Gebiets «Filsalb». 

Biotope 
im Umfeld 

Etwa 100 m östlich erstrecken sich die nach § 32 NatSchG BW als Biotop1 7424 
425 1723 geschützten «Hainbuchenhecken östlich Nellingen» bzw. 180 m nordöst-
lich das Biotop 1 7424 425 2570 «Feldgehölze nordöstlich Nellingen».  

Leitungstrassen Durch das Plangebiet hindurch verläuft eine DN 100-Leitung nach Aichen. 
Regionalplan Die geplante gewerbliche Baufläche N-G1 Oppinger Grund III liegt außerhalb von 

landschaftlichen Vorbehaltsgebieten des Regionalplanverbands Donau-Iller. 
Flächen- 
nutzungsplan 

In der 5. Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungs-
verbands ist der Geltungsbereich als «Fläche für die Landwirtschaft» dargestellt. 
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8.3 Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange 
8.3.1 Schutzgut Mensch 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

2,5 ha landwirt-
schaftlich genutzte 
Flächen; 
 
im Umfeld große 
landwirtschaftliche 
Nutzflächen; 
 
Vorbelastung durch 
Gewerbeflächen im 
direkten Umfeld. 
 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch 
Lärm-, Schadstoff- und Staubimmissio-
nen, Flächenentzug für die Landwirt-
schaft; 
 
Beeinträchtigung der Entwicklungsmög-
lichkeiten eines landwirtschaftlichen 
Aussiedlerstandorts im Südosten; 
 
anlagenbedingte visuelle Störungen 
durch großtechnische Bauwerke; 
 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
durch Zunahme von Produktion und 
Verkehr. 

gering 
bis 
mittel  

Festlegung maximal zulässiger 
Immissionswerte; 
 
Hinweis auf Vorbelastung durch 
angrenzende Landwirtschaft; 
 
kein Ausgleich für landwirt-
schaftliche Flächenverluste 
möglich. 
 
 
 
Der Eingriff kann auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. 

 
 
8.3.2 

 
 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und Lebensgemeinschaften 

 
Abb. 24     M 1:2.500 Ackerflächen (hellbraun), Feldwege (grau), Grünflächen und Straßengräben  

(mittelgrün) 
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Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Etwa 98% Ackerflä-
chen und 2% Feld-
wege; 
 
im Umfeld von etwa 
1000 m kein NSG, 
kein LSG, keine Na-
tura 2000-Gebiete; 
 
1.000 m –Suchraum 
im Biotopverbund 
mittlerer Standorte 
 
Heckenbiotope im 
Abstand von 100 m 
bis 200 m; 
 
Vorkommen von 
Feldlerchen möglich; 
 
Bromus grossus – 
Verbreitungsgebiet. 

Baubedingte Beeinträchtigung durch 
Zerstörung und Zerschneidung von 
Lebensräumen; Verlust von Fortpflan-
zungsstätten, Ruheräumen und Nah-
rungshabitaten, Artenrückzüge durch 
Baulärm; 
 
anlagenbedingte Verdrängung einzel-
ner Tierarten in die angrenzende offene 
Landschaft; 
 
betriebsbedingte Beeinträchtigung von 
Brut-, Nahrungs-, und Aufenthaltsgebie-
ten störungsempfindlicher Arten sowie 
optische und akustische Beunruhigung 
von Tieren. 
 
 

mittel  Überprüfung auf Lebensräume 
und Vorkommen streng ge-
schützter Arten nach Anhang IV 
der FFH-Richtlinie; 
  
bei Nachweis Durchführung 
artenschutzrechtlicher Maßnah-
men vor Eintreten der Beeint-
rächtigung; 
 
Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern;  
 
Naturnahe Ausbildung von 
Rückhalte- und Versickerungs-
Mulden 
 
Für den Eingriff in die Lebens-
räume ist eine Problemlösung 
im nachgelagerten Verfahren zu 
erwarten. 

 
 
8.3.3 

 
 
Schutzgut Boden 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Bodenkundliche Ein-
heiten q40 und q51 
mit hoher bis sehr 
hoher Bedeutung für 
die Landwirtschaft 
und als Filter und 
Puffer für Schadstoffe 
sowie mittlerer bis 
hoher Bedeutung für 
die Rückhaltung von 
Niederschlagswasser; 
 
landwirtschaftliche 
Vorrangflur Stufe II; 
 
Vorbelastung durch 
den Einsatz von Ag-
rochemikalien. 

Baubedingter Verlust der Bodenfunktio-
nen beim Herstellen von Erschlie-
ßungsstraßen und von Infrastrukturein-
richtungen sowie bei der Anlage von 
gewerblich genutzten Gebäuden und 
Flächen; 
 
Reduzierung der Vorrangflur Stufe II im 
Bereich der Gemeinde Nellingen um 
2,5 ha;  
 
anlagenbedingte dauerhafte Versiege-
lung, Vorhaltung von Stellplätzen und 
Lagerflächen; 
 
betriebsbedingte Auswirkungen können 
durch Schadstoffbelastungen bei Unfäl-
len oder beim unsachgemäßen Um-
gang mit Fahrzeugen und Materialien 
verursacht werden. 
 

hoch 
bis 
sehr 
hoch 

strikte Beachtung aller Vorschrif-
ten zum sorgfältigen Umgang mit 
Boden und scharfe Trennung von 
Oberboden und Rohboden bei 
allen Erdarbeiten; 
 
Verwertung des abzutragenden 
Oberbodens zu Verbesserung der 
Bodenfunktionen landwirtschaft-
lich genutzter Flächen im Umfeld; 
 
Rückbau nicht benötigter Lager- 
und Arbeitsflächen; 
 
Rückführung von 0,9 ha Gewer-
beflächen im FNP-Verfahren 
 
Der Eingriff in das Schutzgut 
Boden kann innerhalb des 
Geltungsbereichs nicht aus-
geglichen werden. 
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8.3.4 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Die geplante ge-
werbliche Baufläche 
N-G1 Oppinger 
Grund III befindet 
sich vollständig in 
der Zone III und IIIA 
des Wasserschutz-
gebiets «Rohrachtal 
- Geislingen»; 
 
keine dauerhaften 
Still- und Fließge-
wässer, südlich ang-
renzend Entwässe-
rungsgraben der 
Oppinger Straße ;  
 
kleinräumige, tem-
poräre Oberflächen-
gewässer konnten 
ebenfalls nicht fest-
gestellt werden. 

Baubedingte Gefahr von Schadstoffein-
trägen ins Grundwasser bei unsach-
gemäßer Bauausführung; 
 
anlagenbedingter umfangreicher Ver-
lust von Versickerungsflächen; 
 
betriebsbedingte Gefahr von Einträgen 
ins Grundwasser bei unsachgemäßer 
Lagerung von Schadstoffen, unsach-
gemäßem Umgang mit Fahrzeugen 
und Betriebsstoffen oder bei der Ablei-
tung von belastetem Niederschlags-
wasser unmittelbar in die Vorflut. 
 
 

mittel 
bis 
hoch 

Getrennte Ableitung und Versi-
ckerung des unbelasteten Nie-
derschlagswasser; 
 
Berücksichtigung der Schutz-
gebietsverordnungen WSG  
«Rohrachtal - Geislingen»; 
 
wasserdurchlässig ausgebildete 
Pkw-Stellplätze; 
 
Verbot der Erdwärmenutzung; 
 
 
Der Eingriff kann durch ent-
sprechende Vorgaben zur 
Versickerung nachgelagerten 
Verfahren auf einen nicht er-
heblichen Umfang begrenzt 
werden.  

 
 
8.3.5 

 
 
Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Große, offene Fläche 
zwischen den Sied-
lungsflächen von Nel-
lingen und Oppingen; 
 
hohe Bedeutung für 
den Klimaausgleich, 
und die Frischluftzu-
fuhr bzw. - regenera-
tion; 
 
überwiegend Wind 
aus westlichen Rich-
tungen. 

Baubedingte Schadstoff- und Staubim-
missionen; Verlust klimarelevanter Kalt-
luftentstehungsbereiche;  
 
keine erheblichen anlagenbedingten 
Auswirkungen zu erwarten und 
 
keine erheblichen betriebsbedingten 
Auswirkungen bei Einhaltung der im-
missionsschutzrechtlichen Vorgaben zu 
erwarten, da die Hauptwindrichtungen 
von den Siedlungsflächen weg ausge-
richtet sind. 

gering 
bis 
mittel 

Pflanzung von Wildgehölzhe-
cken zur Staubbindung, zur Luft-
regeneration und zur Sauers-
toffbildung sowie zur Bindung 
von Kohlendioxid; 
 
 
 
 
 
 
Der Eingriff kann auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. 
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8.3.6 Schutzgut Erholung und Landschaftsbild 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Das Umfeld der ge-
planten gewerblichen 
Baufläche N-G1 Op-
pinger Grund III ist 
geprägt von Gewer-
beflächen im Westen 
und von großen, in-
tensiv bewirtschafte-
ten Ackerflächen im 
Osten, Norden und 
Süden; 
 
entlang der L 1232 
gekennzeichneter 
Radweg ins Lonetal; 
 
Entfernung zum 
Landschaftsschutz-
gebiet «Nellingen» im 
Süden etwa 1.000 m; 
 
die betroffenen Feld-
wege bilden keine 
Verbindungen zum 
Landschaftsschutz-
gebiet. 

Baubedingte Reduzierung großer offe-
ner Räume und Störung landschaftli-
cher Zusammenhänge;  
 
anlagenbedingte Überprägung einer 
durch angrenzende Gewerbeflächen 
vorbelasteten Agrarlandschaft mit wei-
teren großvolumige Bauwerken mit 
hoher Fernwirkung, Störung von Blick-
beziehungen; 
 
betriebsbedingte Lärm- und Schadstoff-
immissionen sowie die Zunahme von 
Verkehr können in der angrenzenden 
Landschaft als störend wahrgenommen 
werden.   
 

mittel 
bis 
hoch 

Landschaftliche Einbindung des 
großen und weithin sichtbaren 
Plangebiets am nördlichen und 
östlichen Rand mit Wildgehölz-
hecken; 
 
Verzicht auf dominante und ge-
schlossene, bauliche Zaunanla-
gen; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eingriff kann nur langfris-
tig durch entsprechende 
Randbepflanzungen auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. 

 
 
8.3.7 

 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Trasse der histori-
schen Römerstraße 
nach Heidenheim am 
südlichen Rand; 
 
Sachgüter in Form 
von Leitungen und 
landwirtschaftlichen 
Nutzflächen. 

Baubedingter Verlust von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen sowie mögli-
che Beeinträchtigung von historischen 
Wegeverläufen und -aufbauten; 
 
anlagenbedingte visuelle Beeinträchti-
gung der Sichtbeziehungen zwischen; 
 
betriebsbedingter dauerhafter Entzug 
landwirtschaftlicher Ertragsflächen. 

mögli-
cher-
weise 
hoch 

Überprüfung auf unbekannte 
archäologische Kulturdenkmale 
bei allen Erdarbeiten; 
 
Hinweis auf Vorgaben des 
Denkmalschutzes und Abstim-
mung mit der archäologischen 
Denkmalpflege; 
 
Erhalt oder Verlagerung der 
vorhandenen Leitungstrasse; 
 
Kein Ausgleich für den Ver-
lust landwirtschaftlicher Nutz-
flächen möglich. 
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9 Westerheim W-G1 Ob dem Ried  

9.1 Lage 

 
Abb. 25   M 1:5.000 Lageplan mit Luftbild (Ausweisung 1,6 ha) 

 
Abb. 26   M 1:5.000 Lageplan mit Luftbild (Rückführung 0,9 ha) 
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Abb. 27 Standortfoto November 2015, Blick von Süden 
Beschreibung Der Planbereich an der Hohenstadter Straße dient als Erweiterung der bestehen-

den Gewerbeflächen der Firma Kneer an der Riedstraße. Genutzt wird diese rela-
tiv stark nach Nordosten abfallende Fläche derzeit als Wirtschaftswiese. Die sü-
döstliche Grenze her bildet ein etwa 80 m langer Gehölzriegel, im Osten grenzt 
Hochwald an. Die Erschließung kann von der Hohenstadter Straße erfolgen.  
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9.2 Übergeordnete Planungen 

 
Abb. 28   M 1:5.000 Geschützte Biotope (grüne Umfahrung), LSG (grün), FFH-Gebiete (hellblau), Lei-

tungen (Rautenlinie), Waldflächen (Punktschraffur), Bauflächen (grau) 
 

FFH-Gebiet  
im Umfeld 

Unmittelbar nördlich der K 7326 beginnt das FFH-Gebiet «Gebiete zwischen Lai-
chingen und Donnstetten» mit Bechsteinfledermaus und Großem Mausohr als 
schutzbedürftigen Arten.   

Landschafts- 
schutzgebiet 
im Umfeld 

Etwa 240 m nordöstlich des Geltungsbereichs beginnt das Landschaftsschutzge-
biet “Westerheim“. Schutzzweck ist die Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit dieser Landschaft und die Erhaltung lokal und regional bedeutsamer 
Erholungsräume. 

Benachbarte 
Waldflächen 

Das Flurstück 1504 umfasst Laubwald. Zwischen den Flurstücken 511 und 512 hat 
sich ein Gehölzriegel entwickelt, ebenso auf Flurstück 504 nördlich der K 7326. 

Benachbarte  
Obstwiesen 

Das Flurstück 510/1 an der nördlichen Grenze ist mit fünf älteren Streuobstbäu-
men bepflanzt. 

Leitungstrassen Über den westlichen Teil des Geltungsbereichs hinweg verläuft eine 20 KV-
Freileitung. 

Regionalplan Die geplante gewerbliche Baufläche W-G1 Ob dem Ried liegt außerhalb von land-
schaftlichen Vorbehaltsgebieten des Regionalplanverbands Donau-Iller. 

Flächen- 
nutzungsplan 

In der 5. Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungs-
verbands ist der Geltungsbereich als «Fläche für die Landwirtschaft» dargestellt. 
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9.3 Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange 
9.3.1 Schutzgut Mensch 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands 

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

1,6 ha landwirt-
schaftlich genutzte 
Flächen mit randlich 
hereinragendem 
Gehölzriegel; 
 
unmittelbar angren-
zende Mischbauflä-
chen im Westen; 
 
bestehende Gewer-
beflächen im Süden. 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch 
Lärm-, Schadstoff- und Staubimmissio-
nen, Flächenentzug für die Landwirt-
schaft; 
 
anlagenbedingte visuelle Störungen 
durch große Baukörper; 
 
betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
durch Zunahme von Produktion und 
Verkehr. 

gering 
bis 
mittel  

Festlegung maximal zulässiger 
Immissionswerte; 
 
Berücksichtigung des erforderli-
chen Waldabstands; 
 
kein Ausgleich für landwirt-
schaftliche Flächenverluste 
möglich. 
 
Der Eingriff kann auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. 

 
 
9.3.2 

 
 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und Lebensgemeinschaften 

 
Abb. 29     M 1:2.500 Wiesenflächen (hellgrün), Laubwald (mittelgrün), Nadelwald (dunkelgrün),  

Feldwege (hellgrau), Bauflächen (dunkelgrau) 
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Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands  

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Etwa 92% Wiesenflä-
chen, 6 % Gehölzflä-
chen und 2% Feld-
wege; 
 
unmittelbar angren-
zend Natura 2000-
Gebiet; 
 
unmittelbar angren-
zend Laubwald; 
 
keine Biotopverbund-
flächen 
 
unmittelbar angren-
zend Streuobstbäu-
me 
 
Biotopkomplex  im 
Abstand von 250 m. 

Baubedingte Beeinträchtigung durch 
Zerstörung und Zerschneidung von 
Lebensräumen; Verlust von Fortpflan-
zungsstätten, Ruheräumen und Nah-
rungshabitaten, Artenrückzüge durch 
Baulärm; 
 
anlagenbedingte Verdrängung einzel-
ner Tierarten in die angrenzende Land-
schaft; 
 
betriebsbedingte Beeinträchtigung von 
Brut-, Nahrungs-, und Aufenthaltsgebie-
ten störungsempfindlicher Arten sowie 
optische und akustische Beunruhigung 
von Tieren. 

hoch Artenschutzrechtliche Erfassung 
und Bewertung vor Beginn der 
Maßnahme; 
 
bei Nachweis streng geschützter 
Arten Durchführung artenschutz-
rechtlicher Maßnahmen vor Ein-
treten der Beeinträchtigung; 
 
entsprechend der Natura-2000 
Vorprüfung sind keine erhebli-
chen Auswirkungen absehbar 
 
Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern;  
 
Ersatzmaßnahmen außerhalb des 
Geltungsbereichs. 
 
Für den Eingriff in die Lebens-
räume ist eine Problemlösung 
im nachgelagerten Verfahren zu 
erwarten. 

 
9.3.3 

 
Schutzgut Boden 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands  

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Bodenkundliche Ein-
heiten q14 und q47 
mit mittlerer Bedeu-
tung für die Landwirt-
schaft und für die 
Rückhaltung von Nie-
derschlagswasser, 
sowie mittlerer bis 
hoher Bedeutung als 
Filter und Puffer für 
Schadstoffe  
 
landwirtschaftliche 
Grenzflur; 
 
 

Baubedingter Verlust der Bodenfunktio-
nen beim Herstellen von Erschlie-
ßungsstraßen und von Infrastrukturein-
richtungen sowie bei der Anlage von 
gewerblich genutzten Gebäuden und 
Flächen; 
 
Reduzierung der Grenzflur im Bereich 
der Gemeinde Westerheim um 1,6 ha;  
 
anlagenbedingte dauerhafte Versiege-
lung, Vorhaltung von Stellplätzen und 
Lagerflächen; 
 
betriebsbedingte Auswirkungen können 
durch Schadstoffbelastungen bei Unfäl-
len oder beim unsachgemäßen Um-
gang mit Fahrzeugen und Materialien 
verursacht werden. 
 

mittel 
bis 
hoch  

strikte Beachtung aller Vorschrif-
ten zum sorgfältigen Umgang mit 
Boden und scharfe Trennung von 
Oberboden und Rohboden bei 
allen Erdarbeiten; 
 
Verwertung des abzutragenden 
Oberbodens zu Verbesserung der 
Bodenfunktionen landwirtschaft-
lich genutzter Flächen im Umfeld; 
 
Rückbau nicht benötigter Lager- 
und Arbeitsflächen; 
 
Rückführung von 1,5 ha Gewer-
beflächen im FNP-Verfahren. 
 
Der Eingriff in das Schutzgut 
Boden kann innerhalb des 
Geltungsbereichs nicht aus-
geglichen werden. 
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9.3.4 Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands  

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Die geplante gewerb-
liche Baufläche W-G1 
Ob dem Ried befin-
det sich vollständig in 
der Zone III und IIIA 
des Wasserschutz-
gebiets «Blaubeuren-
Gerhausen»; 
 
dauerhafte Still- und 
Fließgewässer sind 
innerhalb der Fort-
schreibungsfläche 
nicht vorhanden;  
 
kleinräumige, tem-
poräre Oberflächen-
gewässer konnten 
ebenfalls nicht fest-
gestellt werden. 

Baubedingte Gefahr von Schadstoffein-
trägen ins Grundwasser bei unsach-
gemäßer Bauausführung; 
 
anlagenbedingter umfangreicher Ver-
lust von Versickerungsflächen; 
 
betriebsbedingte Gefahr von Einträgen 
ins Grundwasser bei unsachgemäßer 
Lagerung von Schadstoffen, unsach-
gemäßem Umgang mit Fahrzeugen 
und Betriebsstoffen oder bei der Ablei-
tung von belastetem Niederschlags-
wasser unmittelbar in die Vorflut. 
 
 

mittel 
bis 
hoch 

Getrennte Ableitung und Versi-
ckerung des unbelasteten Nie-
derschlagswasser; 
 
Berücksichtigung der Schutzge-
bietsverordnungen WSG  
«Blaubeuren-Gerhausen»; 
 
wasserdurchlässig ausgebildete 
Pkw-Stellplätze; 
 
Verbot der Erdwärmenutzung; 
 
 
Der Eingriff kann auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. Entspre-
chende Vorgaben sind im 
nachgelagerten Verfahren 
möglich. 

 
 
9.3.5 

 
 
Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands  

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Nach Nordosten und 
Osten, zum Trocken-
tal des Laichenfelds 
abfallender Bereich; 
 
geringe Bedeutung 
für den Klimaaus-
gleich, und die Frisch-
luftzufuhr bzw. - re-
generation; 
 
überwiegend Wind 
aus südlicher bis 
west-nordwestlicher 
Richtung. 

Baubedingte Schadstoff- und Staubim-
missionen; 
 
keine erheblichen anlagenbedingten 
Auswirkungen zu erwarten und 
 
keine erheblichen betriebsbedingten 
Auswirkungen bei Einhaltung der im-
missionsschutzrechtlichen Vorgaben zu 
erwarten, da die Hauptwindrichtungen 
von den Siedlungsflächen weg ausge-
richtet sind. 

gering 
bis 
mittel 

Gehölzpflanzung zur Staubbin-
dung, zur Luftregeneration und 
zur Sauerstoffbildung sowie zur 
Bindung von Kohlendioxid; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Eingriff kann auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. 
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9.3.6 Schutzgut Erholung und Landschaftsbild 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands  

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Der Planbereich ist 
umgeben von klein-
strukturierten Nutzun-
gen, einer überwie-
gend zu 
Wohnzwecken ge-
nutzten Mischbebau-
ung und Wald; 
 
Ortseingang; 
 
entlang der K 7326 
verlaufen gekenn-
zeichnete Rad- und 
Wanderwege; 
 
nördlich der K 7326 
befinden sich mehre-
re Skilifte, Wander-
parkplätze und eine 
Loipe. 

Baubedingte Veränderung des bisher 
landwirtschaftlich genutzten Ortsein-
gangs und Störung landschaftlicher 
Zusammenhänge;  
 
anlagenbedingte Überprägung einer 
Hangkante mit großvolumigen Baukör-
pern, Störung von Blickbeziehungen; 
 
betriebsbedingte Lärm- und Schadstoff-
immissionen sowie die Zunahme von 
Verkehr können in der angrenzenden 
Landschaft als störend wahrgenommen 
werden.   
 

mittel 
bis 
hoch 

Landschaftliche Einbindung mit 
Wildgehölzhecken; 
 
Erhalt der angrenzenden Streu-
obstwiese soweit die Erschlie-
ßung dies zulässt; 
 
Verzicht auf dominante und ge-
schlossene, bauliche Zaunanla-
gen; 
 
Höhenstaffelung der Gebäude; 
 
 
 
 
Der Eingriff kann nur langfris-
tig durch entsprechende 
Randbepflanzungen auf einen 
nicht erheblichen Umfang 
begrenzt werden. 

 
 
9.3.7 

 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Beschreibung  
und Bewertung  
des Bestands  

Konflikte, Umweltauswirkungen und 
Folgen der Planung 

Bewer-
tung der 
Erheb- 
lichkeit 

erforderliche Kompensations-
maßnahmen  / 
 
Gesamtbewertung 

Innerhalb und im Um-
feld der geplante Ge-
werbefläche sind kei-
ne Kulturdenkmäler 
nach § 2 DSchG be-
kannt; 
 
Sachgüter in Form 
von Freileitung und 
landwirtschaftlichen 
Nutzflächen. 

Baubedingter Verlust von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen. 
 
 

gering Hinweis auf Vorgaben des 
Denkmalschutzes; 
 
Erhalt oder Verlagerung der 
vorhandenen Leitungstrassen 
und der landwirtschaftlichen 
Wege; 
 
Kein Ausgleich für den Ver-
lust landwirtschaftlicher Nutz-
flächen möglich. 
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10 Alle Fortschreibungsflächen 
10.1 Wechselwirkungen 
 Erhebliche Wechselwirkungen über die schutzgutbezogene Beurteilung hinaus 

sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Dennoch sind einzelne 
kumulative Folgen möglich: 

Boden Ein Verlust oder eine Veränderung von Boden hat auch den Verlust von Lebens-
räumen für Bodenorganismen zur Folge und bewirkt deutlich geringere Versicke-
rungsraten und damit eine Reduzierung der Grundwasserneubildung. Durch feh-
lende, schützende Bodenschichten können Schadstoffe leichter ins Grundwasser 
vordringen. Auswirkungen auf das Kleinklima durch die Veränderung mikroklimati-
scher Bedingungen am Boden sind denkbar, nehmen jedoch keine erheblichen 
Ausmaße an. 

Wasser Veränderungen des Wasserhaushalts haben fast immer Veränderungen der Vege-
tation und der Artenzusammensetzungen zur Folge. 

Arten und 
Lebensräume 

Das Fehlen geschlossener Vegetationsdecken führt zu Bodenerosion und Aus-
trocknung. Das Verschwinden oder die Abnahme von Arten und die Reduzierung 
vielfältiger Strukturen wirken sich direkt auf Attraktivität einer Landschaft und auf 
die Erholungsmöglichkeiten aus.  

Erholung und 
Landschaftsbild 

Eine Überprägung offener Landschaften kann sich auch auf die Wanderbewegun-
gen von Wildtieren auswirken. Durch Rodungen verändern sich die Lebensbedin-
gungen und Lebensräume gehölzbewohnender Arten. 

Kultur- und 
Sachgüter 

Die Beeinträchtigung oder der Verlust von Freizeiteinrichtungen haben Auswirkun-
gen auf die Attraktivität dieser Orte. Damit verbunden sein kann ein Rückgang der 
Besucherzahlen.  
 

10.2 Prognose bei Durchführung und Nichtdurchführung der Planung 
Mensch Die Bereitstellung von Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen ist grundsätzlich 

mit Staubbildung, mit Lärm und mit Abgasen von Baufahrzeugen und Bauma-
schinen verbunden. Je nach Umfang der vorgesehenen Flächen und je nach Er-
schließung können zusätzliche Straßen, ein zunehmender Verkehr und damit 
entsprechende Gefährdungen verbunden sein. Bei allen gewerblichen oder in-
dustriellen Nutzungen sind Immissionen durch die Zunahme oder Veränderung 
der Produktion und durch Liefer- und Mitarbeiterverkehr möglich. Auch nächtliche 
Beleuchtungen sind möglich. 

Arten und 
Lebensräume 

Auch bei einer weitreichenden Berücksichtigung vorhandener Strukturen gehen bei 
jedem baulichen Eingriff Lebensräume verloren. Bei fast allen Standorten am Sied-
lungsrand können streng geschützte Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie be-
troffen sein. Ohne entsprechende Überprüfungen auf ein Vorkommen solcher Ar-
ten und ohne geeignete, ausreichende und frühzeitige Kompensationsmaßnahmen 
besteht die Gefahr eines Verstoßes gegen die artenschutzrechtlichen Vorgaben 
des Bundes-Naturschutzgesetzes. Für alle anderen, am Standort vorkommenden 
Arten bedeuten bauliche Veränderung in der Regel eine Reduzierung der Be-
standsdichten und eine Verdrängung ins Umfeld.  

Boden Mit jedem Bauvorhaben im Außenbereich ist der Verlust von offenem Boden ver-
bunden. In der Regel kann dieser Eingriff innerhalb des jeweiligen Geltungsbe-
reichs nicht ausgeglichen werden.  
Insgesamt gehen der Landwirtschaft in Heroldstatt 6,4 ha der Vorrangflur Stufe II 
verloren. In Laichingen beträgt der Verlust der Vorrangflur Stufe I 14,9 ha. In Merk-
lingen werden 1,4 ha der Vorrangflur Stufe I und 2,3 ha der Vorrangflur Stufe II 
überbaut, in Nellingen sind es 2,5 ha der Vorrangflur Stufe II. Lediglich in Wester-
heim wird nur auf 1,6 ha landwirtschaftliche Grenzflur zurück gegriffen. 
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 Diesem Eingriff stehen nur die Rückführung von 3,0 ha Vorrangflur der Stufe I in 
Laichingen, von 0,7 ha Vorrangflur der Stufe I und 2,0 ha der Stufe II Merklingen, 
von 0,9 ha Vorrangflur der Stufe I in Nellingen und von 1,5 ha landwirtschaftlicher 
Grenzflur in Westerheim gegenüber. 

Grund- und 
Oberflächenwasser 

Alle angesprochenen Standorte befinden sich innerhalb der Zone III und IIIA der 
Wasserschutzgebiete «Blaubeuren-Gerhausen», «Rohrachtal - Geislingen» oder 
«WSG 101 Lautern, ZV WV Ulmer Alb». Dauerhafte und temporäre Fließgewäs-
ser kommen in keinem dieser Standorte vor. Die Versickerung des Nieder-
schlagswassers der baulichen Anlagen ist meist im direkten Umfeld oder über 
eine getrennte Ableitung möglich, die Verordnungen der jeweiligen Wasser-
schutzzonen sind im Genehmigungsverfahren entsprechend zu berücksichtigen. 

Klima und Luft Luftaustauschprozesse und die Regenerationsfähigkeit der Luft sind besonders für 
dichte Siedlungsräume von hoher Bedeutung. Bedingt durch den insgesamt erheb-
lichen Flächenumfang des Standorts L-G1 Reute in einem der Frischluftzufuhr 
bzw. – regeneration dienenden Talraum können dort die lokalklimatische Auswir-
kungen spürbar sein.  

Erholung und  
Landschaftsbild 

Aufgrund des Flächenumfangs und der Fernwirkungen vor allem des Standorts  
L-G1 Reute in Laichingen wird sich das Landschaftsbild deutlich und großräumig 
verändern. Dies wiederum kann Folgen für die Erholungseignung des südlichen 
Umfelds der Stadt Laichingen haben.  

Kultur- und 
Sachgüter 

In fast keiner der untersuchten Flächen sind archäologische oder denkmalge-
schützte Strukturen bekannt. Nur im Bereich N-G1 Oppinger Grund III in Nellin-
gen verläuft möglicherweise die Trasse der historischen Römerstraße nach Hei-
denheim. Über die Überprüfung auf unbekannte archäologische Kulturdenkmale bei 
den Erdarbeiten müssen mögliche historische Artefakte gesichert werden. Neben 
einzelnen Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen bilden fast überall landwirt-
schaftliche Nutzflächen die wesentlichen, wirtschaftlichen Werte. 

 Der dauerhafte Verlust landwirtschaftlicher Produktionsflächen kann sich auf die 
lokalen Betriebsstrukturen auswirken und auch einen Ausfall von landschaftspfle-
genden Betrieben zur Folge haben.   
 

10.3 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
 Eine Bilanzierung im Rahmen der Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans ist 

nicht erforderlich, sie muss jedoch Bestandteil des nachgelagerten Verfahrens 
sein.  

 Für die Bebauungsplan «Breite III» in Merklingen und «Oppinger Grund III» in Nel-
lingen liegen Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierungen vor, mit der Vorgabe von Er-
satzmaßnahmen außerhalb der Plangebiete.   

10.4 Hinweise zur Überwachung der Auswirkungen 
 Zur Überprüfung der Auswirkungen sowohl beim Bau als auch nach der Fertigstel-

lung und zur Erfolgskontrolle der festgelegten Kompensationsmaßnahmen ist eine 
entsprechende Überwachung erforderlich. Dieses Monitoring muss im nachgela-
gerten Verfahren festgelegt und durchgeführt werden. 

 Sofern diese Kompensationsmaßnahmen die Sicherung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten oder den unmittelbaren Schutz einzelner besonders geschützter Arten  
zum Ziel haben, muss dies durch eine fachkompetente Person überwacht bzw. 
durchgeführt und dokumentiert werden. Maßnahmen ohne artenschutzrechtlichen 
Hintergrund können durch die jeweiligen Kommunen überprüft werden. 

 Bei den Vorbereitungen zur Erschließung der gewerblichen Baufläche N-G1 Op-
pinger Grund III in Nellingen ist es möglich, dass auf bisher unbekannte Spuren 
der historischen Römerstraße gestoßen wird. Die Überwachung der Erdarbeiten ist 
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daher mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde beim Regierungspräsidium 
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